
Dem Zweckverband obliegt die öffentliche Aufgabe der Abwasserbesei-
tigung in seinem Verbandsgebiet. Verbandsgebiet sind die Gemeindege-
biete der Stadt Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde Niederfrohna.

Die nachstehende Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Ab-
wassersatzung - AbwS) wird bekannt gemacht.

Niederfrohna, den 2. Oktober 2008
Zweckverband Frohnbach

Philipp
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna

Satzung über die 
öffentliche Abwasserbeseitigung

(Abwassersatzung - AbwS)

Vom 2. Oktober 2008

Aufgrund von  §§ 47 Abs. 2, 5 und 6 des Sächsischen Gesetzes über kom-
munale Zusammenarbeit (SächsKomZG) vom 19. August 1993
(SächsGVBl. S. 815, ber. 1103), zuletzt geändert durch Artikel 22 des
Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 160), in Verbindung
mit

- §§ 4, 14 und 124 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen
(SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003
(SächsGVBl. S. 55, ber. 159), zuletzt geändert durch Artikel 10 des
Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 158),

- § 63 des Sächsischen Wassergesetzes (SächsWG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. S. 482), zu-
letzt geändert durch Artikel 65 des Gesetzes vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 183),

- den Bestimmungen der Verordnung des Sächsischen Staatsministeri-
ums für Umwelt und Landwirtschaft zu den Anforderungen an Klein-
kläranlagen und abflußlose Gruben, über deren Eigenkontrolle und
Wartung sowie deren Überwachung (Kleinkläranlagenverordnung)
vom 19. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 281) und

- §§ 2, 9, 17 und 33 des Sächsischen Kommunalabgabengesetzes 
(SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004
(SächsGVBl. S. 418, ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Arti-
kel  9 des Gesetzes vom 7. November 2007 (SächsGVBl. S. 478, 484),

hat die Verbandsversammlung des Zweckverbandes Frohnbach mit Sitz
in Limbach-Oberfrohna am 1. Oktober 2008 folgende Satzung über die
öffentliche Abwasserbeseitigung (Abwassersatzung - AbwS) beschlossen:
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Erster Abschnitt
Allgemeine Bestimmungen

§ 1 Allgemeines
(1) Dem Zweckverband obliegt die öffentliche Aufgabe der Abwasser-

beseitigung in seinem Verbandsgebiet. Verbandsgebiet sind die Ge-
meindegebiete der Stadt Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde Nie-
derfrohna. Zu diesem Zweck errichtet, betreibt und unterhält der
Zweckverband öffentliche Abwasseranlagen als öffentliche Einrich-
tung. Dazu kann er sich Dritter bedienen.

(2) Die Bestimmungen dieser Satzung sollen insbesondere dazu beitra-
gen,

1. schädliche Auswirkungen der Abwasserbeseitigung auf Mensch und
Umwelt, vor allem auf die Gewässer zu vermeiden,

2. die öffentlichen Abwasseranlagen und die dort Arbeitenden zu schüt-
zen und

3. den Schadstoffgehalt des Abwassers zu verringern und die mög-
liche Verwertung des Klärschlammes zu gewährleisten.

(3) Art, Lage und Umfang der öffentlichen Abwasseranlagen sowie den
Zeitpunkt ihrer Herstellung, Erweiterung, Sanierung oder Erneue-
rung bestimmt der Zweckverband.

(4) Die Anlagen 1, 2, 3 und 4 sind Bestandteil dieser Satzung.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Die in dieser Satzung verwendeten Begriffe bestimmen sich nach den
Absätzen 2 bis 19.

(2) Abwasser ist Schmutzwasser und Niederschlagswasser sowie andere
in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitete Wässer. Abwasser ist
auch das in Anlagen zum Behandeln, Lagern und Ablagern von Ab-
fällen anfallende Wasser, sofern nichts anderes bestimmt ist.

(3) Schmutzwasser ist

1. das durch häuslichen Gebrauch verunreinigte Wasser (häusliches
Schmutzwasser), das lediglich in haushaltsüblichen Mengen und
Zusammensetzungen und insbesondere aus Küchen, Waschküchen,
Waschräumen, Baderäumen, Aborträumen und ähnlich genutz-
ten Räumen anfällt und

2. das durch gewerblichen, industriellen oder sonstigen Gebrauch
verunreinigte oder sonst in seinen Eigenschaften veränderte Was-
ser (nichthäusliches Schmutzwasser). Die Entscheidung, ob
nichthäusliches Schmutzwasser vorliegt, trifft der Zweckverband.
Ausgenommen wird das durch landwirtschaftlichen Gebrauch ent-
standene Wasser, das dazu bestimmt ist, auf landwirtschaftlich, forst-
wirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte Böden aufgebracht zu wer-
den (Jauche, Gülle und ähnliches).

(4) Niederschlagswasser ist das von Niederschlägen (Regen, Schnee,
Hagel) auf versiegelten Flächen gesammelte und fortgeleitete Was-
ser.

(5) Grundwasser ist das gesamte unterirdische Wasser, vorausgesetzt,
dass es an den natürlichen Gewässerfunktionen Anteil hat, nicht dem
Wasserhaushalt entzogen und der wasserwirtschaftlichen Lenkung zu-
gänglich ist.

(6) Die Abwasserbeseitigung umfasst das Sammeln, Behandeln, Ab-
leiten,Verregnen, Verrieseln und Versickern von Abwasser sowie das
Stabilisieren und Entwässern von Klärschlamm aus der Abwasserbe-
handlung. Die Abwasserbeseitigung schließt die Entnahme, den
Transport und die Beseitigung von Inhalten aus abflusslosen Sam-
melgruben und Abwasserbehältern zur Sammlung häuslicher Abwässer
und Fäkalien sowie aus Kleinkläranlagen ein.

(7) Direkteinleitung ist eine Einleitung von Abwasser in ein Gewässer
oder in den Untergrund, die nicht über eine öffentliche Abwasser-
anlage geschieht.

(8) Indirekteinleitung ist eine Einleitung über eine öffentliche Ab-
wasseranlage in ein Gewässer oder in den Untergrund.

(9) Die Öffentlichen Abwasseranlagen bestehen aus

1. dem gesamten Kanalnetz, insbesondere aus den Sammlern und
Anschlusskanälen im Trenn- und Mischverfahren,

2. allen technischen Nebenanlagen und Betriebseinrichtungen für
die Abwasserbeseitigung,

3. allen technischen Mitteln für die Entnahme, Abfuhr und Behandlung
von Inhalten aus abflusslosen Sammelgruben, Abwasserbehältern
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und Kleinkläranlagen außerhalb des zu entwässernden Grund-
stücks,

4. Pumpstationen,
5. Druckrohrleitungen,
6. Abwasserbehandlungsanlagen,
7. zentralen Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser, 
8. Regenüberlaufbecken,
9. Regenrückhaltebecken,
10. Regenüberläufen der Mischwasserkanalisation,
11. Anschlusskanälen der Grundstücke nach Absatz 12 und
12. Gewässern nach Absatz 13.

(10) Ein Kanal ist ein offenes oder geschlossenes Gerinne, in dem
Abwasser in der Regel im freien Gefälle abgeleitet wird. Nach
der Art des darin abzuleitenden Wassers unterscheidet man etwa
Niederschlagswasserkanal, Schmutzwasserkanal und Misch-
wasserkanal.

(11) Ein Sammler ist ein Kanal zur Aufnahme des aus Teilgebieten ab-
geleiteten Abwassers (wie Nebensammler und Hauptsammler).

(12) Ein Anschlusskanal umfasst die Kanalstrecke von einem Samm-
ler bis zur Grundstücksgrenze oder, soweit vorhanden, vor dem Prüf-
oder Kontrollschacht. Der Schacht selbst ist Bestandteil der Grund-
stücksentwässerungsanlage.

(13) Gewässer sind dannTeile der öffentlichen Abwasseranlagen, wenn
sie mit diesen eine technische Einheit bilden und ihre Benutzbarkeit
zur Abwasserableitung wasserrechtlich feststeht.

(14) Beim Trennverfahrenwerden Schmutz- und Niederschlagswas-
ser in je einem Kanal gesammelt und fortgeleitet. Beim Misch-
verfahrenwerden Schmutz- und Niederschlagswasser zusammen
in einem Mischwasserkanal gesammelt und fortgeleitet.

(15) Die versiegelte Fläche umfasst den befestigten und undurchläs-
sigenTeil des Entwässerungsgebietes, von dem Niederschlagswasser
in die öffentlichen Abwasseranlagen gelangen kann.

(16) Grundstück ist das Grundstück im Sinne des Grundbuchrechtes.
Mehrere Grundstücke gelten als ein Grundstück, wenn sie nur ge-
meinsam bebaubar oder wirtschaftlich nutzbar sind.

(17) Grundstücksentwässerungsanlagen sindAnlagen zur Samm-
lung, Behandlung, Prüfung oder Ableitung des Schmutzwassers, Nie-
derschlagswassers, Grundwassers, sonstigen Wassers oder von Fä-
kalien auf den Grundstücken (wie Kanäle, abflusslose Sammelgru-
ben,Abwasserbehälter, Kleinkläranlagen und Versickerungsanlagen),
soweit sie nicht Bestandteil der öffentlichen Abwasseranlagen sind,
aber dorthin entwässern (Indirekteinleitung).

(18) Abwasservorbehandlungsanlagen auf den Grundstücken sind
Teil der Grundstücksentwässerungsanlage (Absatz 17). Sie sind tech-
nische Einrichtungen zur Verminderung oder Beseitigung der Schäd-
lichkeit des Abwassers (wie Schlammfänge, Neutralisationsanlagen,
Entgiftungsanlagen, Fettabscheideranlagen, Leichtflüssigkeitsab-
scheideranlagen und Amalgamabscheideranlagen). 

(19) Fachkundiger ist ein Unabhängiger, der aufgrund seiner Berufs-
ausbildung und der Teilnahme an einschlägigen Qualifizierungs-
maßnahmen über die notwendige Qualifikation für Betrieb und War-
tung von bestimmten Anlagen (wie Kleinklär-, Fettabscheider- und
Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen) verfügt.

§ 3 Anschluss- und Benutzungsrecht
- Schmutzwasser -

(1) Die Grundstückseigentümer sind berechtigt, ihre Grundstücke
nach Maßgabe dieser Satzung an die öffentlichen Abwasseranlagen
anzuschließen und diese zu benutzen, wenn auf den Grundstücken
Schmutzwasser anfällt.

(2) Voraussetzung für den Anspruch nach Absatz 1 ist, dass die Grund-
stücke an Straßen (Wege, Plätze) oder an ein anderes Grundstück
grenzen, in denen öffentliche Abwasseranlagen betriebsfertig vorhanden
oder dass die Grundstücke durch einen Zugang oder eine Zufahrt
(§ 4 SächsBO) mit der Straße verbunden sind. In allen übrigen Fäl-
len istVoraussetzung für den Anspruch, dass ein dingliches oder durch
Baulast oder Bebauungsplan gesichertes Leitungsrecht bis zur Stra-
ße oder bis zu einem Grundstück, in dem öffentliche Abwasseran-
lagen betriebsfertig vorhanden sind, besteht.

(3) Grundstückseigentümer können nicht verlangen, dass neue Kanäle
hergestellt oder bestehende Kanäle geändert werden (§ 1 Abs. 3). 

(4) Bei Grundstücken, die nach dem Ausbauprogramm des Zweck-
verbandes nicht oder noch nicht an die öffentlichen Abwasseran-
lagen angeschlossen werden können, kann der Grundstücksei-
gentümer den Anschluss verlangen, wenn er die für den Bau er-
forderlichen Kosten übernimmt und auf Verlangen angemessene Si-
cherheit leistet.

§ 4 Anschluss- und Benutzungspflicht
- Schmutzwasser -

(1) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, ihre Grundstücke nach
Maßgabe dieser Satzung an die öffentlichen Abwasseranlagen anzu-
schließen und sie zu benutzen, wenn auf diesen Grundstücken Schmutz-
wasser auf Dauer anfällt. Dauernder Anfall ist anzunehmen, sobald
die Grundstücke mit Gebäuden für den dauernden oder vorüber-
gehenden Aufenthalt von Menschen, für gewerbliche oder industrielle
Zwecke bebaut sind. Die Voraussetzungen des § 3 Abs. 2 Satz 1 müs-
sen vorliegen.

(2) Der Anschluss muss innerhalb von drei Monaten, nachdem die Grund-
stückseigentümer schriftlich oder durch Allgemeinverfügung zum
Anschluss an die öffentlichen Abwasseranlagen aufgefordert sind, her-
gestellt werden. Grundstückseigentümer haben ihre Grundstücke un-
verzüglich mit den zur sachgerechten Entwässerung erforderlichen
Einrichtungen zu versehen.

(3) Der Zweckverband kann den Anschluss unbebauter Grundstücke ver-
langen, wenn eine Bebauung vorgesehen ist und der Anschluss im In-
teresse der öffentlichen Gesundheitspflege, des Straßenverkehrs oder
aus anderen Gründen des Gemeinwohls geboten ist.

(4) Ist angeschlossen, haben die Grundstückseigentümer die Pflicht, al-
les auf ihren Grundstücken anfallende Schmutzwasser über die Grund-
stücksentwässerungsanlagen in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-
zuleiten.

(5) Ist ein Grundstück an die öffentlichen Abwasseranlagen ange-
schlossen, ohne dass danach eine Abwasserbehandlung in einer öf-
fentlichen Anlage erfolgt, sind abflusslose Sammelgruben, Abwas-
serbehälter oder Kleinkläranlagen für Schmutzwasser außer Betrieb
zu setzen und zu entleeren, wenn Anlagen hergestellt sind, die das
Abwasser der Behandlung in einer öffentlichen Anlage zuführen. Im
übrigen gelten die Absätze 2 und 4 entsprechend. Den Aufwand für
die Stilllegung trägt der Grundstückseigentümer.

§ 5 Befreiung von der Anschluss- und Benut-
zungspflicht
- Schmutzwasser -

(1) Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht kann auf Antrag
oder von Amts wegen erteilt werden,

1. soweit durch Entscheidung der zuständigen Wasserbehörde die
Pflicht zur Abwasserbeseitigung und zur Überlassung des Abwassers
entfallen ist (§ 63 Abs. 6 SächsWG) oder 

2. wenn der Anschluss von Grundstücken an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen für die Grundstückseigentümer unzumutbar ist,
weil in der Abwägung zwischen einem begründeten Interes-
se an einer privaten Beseitigung und Verwertung der auf dem
anschlusspflichtigen Grundstück anfallenden Schmutzwässer
und dem öffentlichen Interesse an der Dauerhaftigkeit der Ent-
sorgungssicherheit und den Anforderungen der öffentlichen
Gesundheitspflege und an der Inanspruchnahme der öffent-
lichen Anlage das dargestellte private Interesse überwiegt. Es
ist nachzuweisen, dass die schadlose Entsorgung über eine ge-
eignete Abwasserbeseitigungsanlage gesichert ist. Anträge sind
unter Angabe von Gründen schriftlich beim Zweckverband ein-
zureichen.

(2) Eine Befreiung nach Absatz 1 Nr. 1 erlischt, sobald der Zweckver-
band für die freigestellten Grundstücke abwasserbeseitigungs-
pflichtig wird.

(3) Befreiung von der Anschluss- und Benutzungspflicht nach Absatz 1
Nr. 2 wird unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs erteilt
und kann auf eine bestimmte Zeit ausgesprochen werden.

§ 6 Beseitigung des Niederschlagswassers

(1) Niederschlagswasser soll auf den Grundstücken beseitigt oder genutzt
werden. Vorhandene Einleitungen in öffentliche Abwasseranlagen ge-
nießen Bestandsschutz, soweit keine zusätzlichen versiegelten Flächen
angeschlossen werden und beim Trennverfahren in den Nieder-
schlagswasserkanal eingeleitet wird.

(2) Ist eine Versickerung oder anderweitige Beseitigung des Nieder-
schlagswassers auf einem Grundstück ohne Beeinträchtigung des Ge-
meinwohls möglich, besteht kein Anschlussrecht zur Einleitung von
Niederschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen.

(3) Ist eine Beseitigung von Niederschlagswasser auf den Grundstücken
nicht möglich, haben die Grundstückseigentümer dies auf Aufforderung
nachzuweisen.

(4) Eine Anschluss- und Benutzungspflicht zur Einleitung von Nie-
derschlagswasser in die öffentlichen Abwasseranlagen besteht nicht.
Der Zweckverband kann die Anschluss- und Benutzungspflicht ei-
nes Grundstückes an die öffentlichen Abwasseranlagen anordnen,

um eine Beeinträchtigung des Gemeinwohls zu verhüten. Davon
ist insbesondere auszugehen, wenn

1. eine sachgerechte Beseitigung des Niederschlagswassers auf dem
Grundstück nicht ständig gewährleistet ist,

2. das auf dem Grundstück anfallende Niederschlagswasser erheblich
verunreinigt ist oder

3. durch Versickerung Untergrundverunreinigungen mobilisiert wer-
den.

Die Grundstückseigentümer haben den Anschluss innerhalb von drei
Monaten nach der Anordnung des Zweckverbandes vorzunehmen.

(5) Der Zweckverband kann eine Rückhaltung des Niederschlagswassers
auf dem Grundstück fordern, wenn ein Anschluss an die öffentlichen
Abwasseranlagen vorgenommen werden soll und die sich dadurch er-
gebende Niederschlagsabflussmenge deren Leistungsvermögen über-
steigen würde. Verändert sich die Menge des auf dem Grundstück an-
fallenden Niederschlagswassers durch Versiegelung von Flächen we-
sentlich, kann eine Rückhaltung gefordert werden, wenn die bean-
spruchten öffentlichen Abwasseranlagen unter Berücksichtigung der
übrigen Einleitungen diese Menge nicht aufnehmen können.

§ 7 Grundstücksentwässerungsanlagen

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlagen sind von den Grund-
stückseigentümern auf deren Kosten nach den allgemein aner-
kannten Regeln der Technik, insbesondere nach den Vorschriften
des Sächsischen Wassergesetzes, der Sächsischen Bauordnung und
nach den zu diesen Gesetzen erlassenen Verordnungen, den ein-
schlägigen technischen Vorschriften (wie DIN- und EN-Vorschriften,
Bestimmungen allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassungen oder
Verwendbarkeitsnachweise von Anlagen) sowie nach den Vorschriften
dieser Satzung zu planen, anzuordnen, zu errichten, zu betreiben,
zu kontrollieren, zu warten, zu ändern, instand zu setzen und zu
unterhalten.

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen, die in öffentliche Abwasseran-
lagen einleiten, ohne dass eine Abwasserbehandlung in einer öffentliche
Anlage nachfolgt, sowie Abwasservorbehandlungsanlagen (§ 2 Abs.
18) sind so zu errichten und zu betreiben, dass die Anforderungen
an das Einleiten von Abwasser insbesondere nach § 7a WHG einge-
halten werden. Im übrigen gilt Absatz 1.

(3) Wenn vorhandene Einleitungen von unbehandeltem häuslichen
Schmutzwasser und aus Kleinkläranlagen in öffentliche Abwasser-
anlagen, denen nach der Abwasserbeseitigungskonzeption des
Zweckverbandes auch auf Dauer keine Behandlung in einer öffent-
lichen Anlage nachfolgen wird, den Anforderungen des § 7a WHG
nicht entsprechen, so sind sie durch den Grundstückseigentümer
an dieseAnforderungen (Anlage 1) bis spätestens zum 31. Dezember
2015 anzupassen. Die Anpassung hat früher zu erfolgen, wenn dies
durch Gesetz, Verordnung oder von der Wasserbehörde angeordnet
wird. Absatz 1 gilt in beiden Fällen.

(4) Die Grundstücksentwässerungsanlage darf nur nach den vom
Zweckverband geprüften und genehmigten Entwässerungsplänen aus-
geführt werden. Dies gilt auch für die Änderung der Grundstücks-
entwässerungsanlage.

(5) Die Herstellung, die Erhaltung des betriebsfähigen Zustandes und
die Erneuerung der Grundstücksentwässerungsanlagen sowie die
Beseitigung von Abflussstörungen sind Sache der Grundstücksei-
gentümer. Werden Mängel festgestellt, kann der Zweckverband
fordern, dass die Grundstücksentwässerungsanlagen auf Kosten
der Grundstückseigentümer in den vorschriftsmäßigen Zustand
gebracht werden. Die Kosten der Überprüfung von Grund-
stücksentwässerungsanlagen durch den Zweckverband haben die
Grundstückseigentümer zu tragen, wenn Mängel festgestellt
werden. Duldet die Beseitigung des Mangels keinen Aufschub, kann
der Zweckverband unter Beachtung der Bestimmungen des Ver-
waltungsvollstreckungsgesetzes für den Freistaat Sachsen die
notwendigen Arbeiten, die zur Behebung des Mangels erforder-
lich sind, auf Kosten des Grundstückseigentümers und auf dessen
Grundstück ausführen.

(6) Die Grundstückseigentümer sind verpflichtet, dem Zweckver-
band, seinen Bediensteten und Beauftragten die für die Überprüfung
der Grundstücksentwässerungsanlagen erforderlichen Auskünfte zu
erteilen.

(7) Wenn der Zweckverband in Gebieten mit Entwässerung nach dem
Mischverfahren das Trennverfahren einführt, sind Schmutz- und Nie-
derschlagswasser getrennt abzuleiten. 

(8) Revisionsöffnungen sollen insbesondere beim Übergang von Fall-
leitungen in Sammel- oder Grundleitungen und bei der Zusam-
menführung von Sammel- oder Grundleitungen eingebaut werden,
desgleichen bei jeder wesentlichen Richtungsänderung.

(9) Grundleitungen in baulichen Anlagen sollen zugänglich sein.
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(10) Unter der Rückstauebene liegende Räume, Schächte, Schmutz- und
Regenabläufe müssen nach den technischen Bestimmungen für den
Bau von Grundstücksentwässerungsanlagen gegen Rückstau abge-
sichert sein. Als Höhe der Rückstauebene gilt die Straßenoberfläche
vor dem Grundstück oder die Oberfläche des Grundstücks, auf dem
sich der Teil der öffentlichen Abwasseranlagen befindet.

(11) Ist die Ableitung des Abwassers zu den öffentlichen Abwasseranla-
gen mit natürlichem Gefälle nicht möglich, kann der Zweckverband
zur sachgerechten Entwässerung der Grundstücke von den Grund-
stückseigentümern und auf deren Kosten den Einbau und Betrieb von
privaten Hebeanlagen (Pumpanlagen) verlangen.

(12) Der Einbau und der Betrieb von Abfallzerkleinerern und Nassmüll-
pressanlagen zur Einleitung von Küchenabfällen, Müll, Damenbinden
und ähnlichem in die öffentlichen Abwasseranlagen ist unzulässig.

(13) Bei Grundstücken sind alle Abläufe von Flächen, auf denen Kraft-
fahrzeuge gewaschen, gewartet oder betankt werden, über Leicht-
flüssigkeitsabscheider an die öffentlichen Abwasseranlagen anzu-
schließen.

(14) Für Grundstücksentwässerungsanlagen ist vor Inbetriebnahme der
Nachweis der Dichtheit auf Kosten der Grundstückseigentümer zu
erbringen.

(15) Bestehende Grundstücksentwässerungsanlagen sind auf Kosten der
Grundstückseigentümer an die Vorschriften dieser Satzung anzupassen,
wenn

1. die öffentliche Sicherheit gefährdet ist,
2. Änderungen an den öffentlichen Abwasseranlagen dies erforderlich

machen,
3. sich die Abwasserzusammensetzung wesentlich ändert oder
4. bauliche Veränderungen (wie Um- oder Anbauten und Flä-

chenbefestigungen) vorgenommen werden, die eine Anpassung
erfordern.

(16) Die Absicht einer Außerbetriebsetzung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen haben die Grundstückseigentümer dem Zweckverband
so rechtzeitig mitzuteilen, dass die Anschlusskanäle erforderlichen-
falls vorher verschlossen oder beseitigt werden können, was zu er-
fragen ist. Der Zeitpunkt derAußerbetriebsetzung ist schriftlich an-
zuzeigen.

(17) Den Bediensteten und den Beauftragten des Zweckverbandes ist zur
Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen, zur Entsor-
gung von Inhalten aus abflusslosen Sammelgruben, Abwasserbehäl-
tern und Kleinkläranlagen, zur Beseitigung von Störungen und zur
Überprüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt werden, un-
gehindert Zutritt zu allen Anlagenteilen auf den Grundstücken zu ge-
währen. Anordnungen sind zu befolgen. Der Zweckverband kann Prüf-
geräte einsetzen.

(18) Beim Wechsel der Eigentümer, der Erbbauberechtigten, der sonst zur
Nutzung dinglich Berechtigten oder der Pächter von Grundstücken
haben die bisherigen Grundstückseigentümer, Erbbauberechtigten,
sonst zur Nutzung dinglich Berechtigten oder Pächter die Rechts-
änderung dem Zweckverband unverzüglich durch geeigneten Nach-
weis mitzuteilen. Zu dieser Mitteilung sind auch die neuen Grund-
stückseigentümer, Erbbauberechtigten, sonst zur Nutzung dinglich
Berechtigten oder Pächter verpflichtet.

§ 8 Entwässerungsgenehmigung

(1) Für den Anschluss von Grundstücksentwässerungsanlagen an die öf-
fentlichen Abwasseranlagen ist die Entwässerungsgenehmigung des
Zweckverbandes einzuholen. Dies gilt auch für die Änderung von
Grundstücksentwässerungsanlagen und für wesentliche Änderungen
der Abwassermenge und Abwasserzusammensetzung.

(2) Der Zweckverband entscheidet, in welcher Weise die Grundstücke
anzuschließen sind. Er kann Untersuchungen der Abwasserbe-
schaffenheit sowie eine Begutachtung durch Sachverständige verlangen,
wenn dies erforderlich erscheint. Die Kosten haben die Grund-
stückseigentümer zu tragen.

(3) Die Genehmigung wird unbeschadet der Rechte Dritter erteilt. Sie
gilt auch für und gegen die Rechtsnachfolger der Grundstücksei-
gentümer. Der Zweckverband kann die Genehmigung unter Be-
dingungen undAuflagen erteilen. Die Genehmigung kann unter dem
Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufes erteilt werden und kann zeit-
lich begrenzt sein.

(4) Vor der Erteilung der Genehmigung darf mit der Ausführung oder
Änderung der Grundstücksentwässerungsanlage nur begonnen
werden, wenn und soweit der Zweckverband sein Einverständnis
schriftlich gegeben hat.

(5) Die Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb zweier Jahre nach
ihrer Erteilung mit der Ausführung der Grundstücksentwässe-

rungsanlage begonnen oder wenn die Ausführung zwei Jahre lang un-
terbrochen worden ist.

(6) Die Genehmigung nach dieser Satzung ersetzt nicht Erlaubnisse oder
Genehmigungen, die nach anderen Rechtsvorschriften erforderlich
sind.

(7) Beabsichtige Änderungen bestehender Grundstücksentwässe-
rungsanlagen, Änderungen der anfallenden Abwassermengen oder
deren Zusammensetzung sind dem Zweckverband schriftlich mit-
zuteilen. Der Zweckverband entscheidet unter Berücksichtigung von
Art und Umfang, ob eine Änderungsgenehmigung erforderlich ist.

§ 9 Antrag auf 
Entwässerungsgenehmigung

(1) Für den Antrag auf Genehmigung nach § 8 Abs. 1 ist ein Formblatt
(Entwässerungsantrag) zu verwenden, das beim Zweckverband er-
hältlich ist. Der Entwässerungsantrag ist beim Zweckverband min-
destens einen Monat vor dem Beginn der Herstellung oder Ände-
rung der Grundstücksentwässerungsanlage oder vor dem Eintritt an-
derer Entwässerungsverhältnisse schriftlich einzureichen.

(2) Der Zweckverband erteilt auf Antrag Auskünfte über Höhe und Lage
der Kanäle, soweit sie den vorliegenden Entwässerungsplänen oder
dem Kanalkataster zu entnehmen sind. Die Antragsteller sind ver-
pflichtet, sich über die Höhe und Lage anderer Leitungen bei den zu-
ständigen Leitungsverwaltungen Auskunft einzuholen.

(3) Der Entwässerungsantrag muss mindestens enthalten:

1. Name und Anschrift des Grundstückseigentümers
2. Bezeichnung des Grundstückes nach Lage, Hausnummer,

Grundbuch und Liegenschaftskataster
3. Bezeichnung des Vorhabens
4. Name und Anschrift des Entwurfsverfassers
5. Name und Anschrift des Ausführenden

Der Entwässerungsantrag ist vom Grundstückseigentümer und
vom Entwurfsverfasser zu unterschreiben.

(4) Dem Entwässerungsantrag sind folgende Unterlagen beizufügen:

1. Beschreibung des Vorhabens
2. Amtlicher Lageplan vom Grundstück im Maßstab 1:1000 mit Flur-

stücksbezeichnung und katastermäßigen Grenzen des Flur-
stückes

3. Kanalbestandsplan des öffentlichen Kanalnetzes im Maßstab 1:500
mit Höhenangaben (mNN)

4. Bei Grundstücken, von denen nichthäusliches Abwasser einge-
leitet werden soll (wie aus Gewerbe- und Industriebetrieben oder
vergleichbaren Einrichtungen), ist eine Beschreibung des Betriebes
nach Art und Umfang der Produktion und eine Beschreibung des
Abwassers nach Anfallstelle, Zusammensetzung und Menge bei-
zufügen. Die vorgesehene Behandlung, Sicherheits- und Kon-
trolleinrichtungen, Vorsorge für Störfälle und die Entsorgung von
anfallenden Rückständen aus der Abwasservorbehandlung sind
anzugeben

5. Entwässerungspläne des anzuschließenden Grundstückes im Maß-
stab 1:50,1:100 oder 1:200 mit den technischen Sinnbildern und
Zeichen und folgenden Angaben:
- äußere Abmessungen und Höhenmaße des Grundstückes be-

zogen auf Meter über Normalnull (mNN)
- Lage angrenzender öffentlicher Verkehrsflächen
- auf dem Grundstück vorhandene bauliche Anlagen mit An-

gaben ihrer Nutzung, Grundriss des Kellers und der Geschosse
- Lage der vorhandenen und geplanten Abwasserleitungen mit

Gefälle, lichter Weite, Rohrwerkstoff und Sohlenhöhe
- Lage der vorhandenen und geplanten Anlagen, wie Abscheider

oder sonstige Vorbehandlungsanlagen, abflusslose Sammel-
gruben, Kleinkläranlagen, Schächte, Absperrschieber, Rück-
stauverschlüsse

- die Sohlenhöhe an der Anschlussstelle
- Nutzungsart der einzelnen Räume
- Entlüftung der Leitungen und Lage von Reinigungsöffnun-

gen
- Schmutzwasserleitungen sind mit ausgezogenen, Nieder-

schlagswasserleitungen mit gestrichelten Linien und Misch-
wasserleitungen strichpunktiert darzustellen

- Leitungen sind farbig anzulegen. Folgende Farben sind da-
bei zu verwenden:
für vorhandene Anlagen schwarz
für neue Anlagen rot
für abzubrechende Anlagen gelb
Die für Prüfungsvermerke bestimmte grüne Farbe darf nicht
verwendet werden

6. Ein Schnittplan durch die Fall- und Entlüftungsleitungen von Ge-
bäuden und ein Längsschnitt durch die Grundleitung mit Angabe
der Sohlenhöhe bezogen auf Meter über Normalnull (mNN), je-
weils im Maßstab 1:50 oder 1:100 

7. Bemessung der Grundstücksentwässerungsanlage mit allen ih-

ren Teilen, wie Abscheidern oder sonstigen Abwasservorbe-
handlungsanlagen, Kleinkläranlagen, nach den einschlägigen tech-
nischen Vorschriften

Der Zweckverband kann weitere Unterlagen verlangen, wenn die-
se erforderlich sind. Er kann auf die Vorlage von Unterlagen verzichten,
soweit sie für die sachgerechte Antragsbearbeitung entbehrlich
sind.

§ 10 Abnahme

(1) Alle Anlagen, die der Genehmigung nach § 8 Abs. 1 bedürfen, wer-
den durch den Zweckverband abgenommen. Bis zur Abnahme dür-
fen Rohrgräben nicht verfüllt werden. Die Herstellung und die Fer-
tigstellung der Grundstücksentwässerungsanlagen sind dem Zweck-
verband rechtzeitig, mindestens jedoch drei Werktage vor dem ge-
wünschten Abnahmetermin anzuzeigen. Dies gilt auch für geneh-
migungsbedürftige Änderungen der Abwasserverhältnisse entspre-
chend.

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen dürfen erst nach ihrer Abnahme
durch den Zweckverband in Betrieb genommen werden. Über die
Abnahme stellt der Zweckverband eine Bescheinigung aus, wenn bau-
liche Mängel einer Inbetriebnahme nicht entgegenstehen. Andere Män-
gel sind innerhalb einer zu setzenden angemessenen Frist zu besei-
tigen.

(3) Der Grundstückseigentümer hat auf Verlangen die für den Abnah-
mevorgang erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte dem Zweck-
verband unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

(4) Kosten, die durch Erschwernisse beim Abnahmevorgang oder we-
gen eines zusätzlichen Aufwandes entstehen, wie etwa die Wieder-
holung des Abnahmevorganges bei Beanstandungen, sind von den
Grundstückseigentümern zu tragen.

(5) Die Abnahme der Grundstücksentwässerungsanlage befreit den Bau-
herrn, Planverfasser, Bauleiter und den ausführenden Unternehmer
nicht von ihrer Verantwortlichkeit für die sachgerechte Ausführung
derArbeiten und für ihre vertragsgemäße Ausführung gegenüber dem
Grundstückseigentümer.

(6) Ist die Abnahme erfolgt, ist der Zeitpunkt der Inbetriebnahme der
Grundstücksentwässerungsanlage oder des Eintrittes der Änderung
nach § 8 Abs. 1 Satz 2 dem Zweckverband unverzüglich schriftlich
anzuzeigen. 

Zweiter Abschnitt
Bestimmungen für Grundstücke,
die an die öffentlichen Abwasseranlagen angeschlossen
sind

§ 11 Benutzungsbedingungen

(1) In die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen Stoffe nicht eingeleitet
werden, die

1. dort Arbeitende gefährden können,
2. sie verstopfen, zu Ablagerungen führen oder erhärten können,
3. wegen der Besorgnis einer Giftigkeit, Langlebigkeit, Anreiche-

rungsfähigkeit oder einer krebserzeugenden, fruchtschädigenden
oder erbgutverändernden Wirkung als gefährlich zu bewerten sind,

4. giftige, feuergefährliche, explosive oder übelriechende Dämp-
fe oder Gase bilden,

5. Bau- und Werkstoffe der öffentlichen Abwasseranlagen angrei-
fen,

6. die Abwasserbehandlung oder die Verwertung des Klärschlam-
mes über das allgemeine Maß hinaus erschweren oder

7. durch die Abwasserbehandlungsanlagen nicht beseitigt werden
können oder pflanzen-, boden- oder gewässerschädigend sind.

Hierzu gehören vor allem:

Sand, Schutt, Schlacke, Glas, Asche, Kehricht, Müll, Textilien, Fasern,
Kunststofffolien, Pappe, Hygieneartikel, Kunstharz, Zement, Kalk,
Kalkmilch, Gips, Mörtel, Bitumen, Teer, Lacke, Jauche, Gülle, Mist,
Silagesickersaft, Molke, Carbide, Schwefelwasserstoff, Arzneimittel,
Küchen- und Schlachtabfälle, Pestizide, Fotobleichbäder, Fotoent-
wickler, Fotofixierer, Schwefeldioxid

(2) Abwasser mit nachfolgend aufgezählten oder ähnlich die Abwasser-
beseitigung störenden oder gefährlichen Inhaltsstoffen darf abwei-
chend von der Bestimmung des Absatzes 1 nach entsprechen-
derVorbehandlung in die öffentlichen Abwasseranlagen einge-
leitet werden:

Amalgam, Salze von Schwermetallen, Kohlenwasserstoffe (Benzin,
Dieselkraftstoff, Heizöl und ähnliches), halogenierte Kohlenwas-
serstoffe, Lösungsmittel, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Stär-
ke, Säuren und Laugen, Blausäure, Suspensionen, Emulsionen, in-
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fektiöse Stoffe und gentechnisch verändertes Material, radioaktive
Stoffe entsprechend den Grenzwerten der Strahlenschutzverordnung

(3) Abwasser darf nur unter Einhaltung der in denAnlagen 1 und
2 genannten Mindestanforderungen oder der in der Ent-
wässerungsgenehmigung festgelegten Grenzwerte in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden.

(4) Die Mindestanforderungen der Anlage 1 gelten für die Einleitungen
aus Kleinkläranlagen in Anlagen ohne nachfolgende Abwasserbe-
handlung in einer öffentlichen Anlage, und zwar am Ablauf der Klein-
kläranlage vor einer Vermischung mit anderem Abwasser. Für be-
stehende Einleitungen aus Kleinkläranlagen oder von unbehandel-
tem häuslichem Schmutzwasser gilt § 7 Abs. 3. 

(5) Die Mindestanforderungen der Anlage 2 gelten für alle übrigen Ein-
leitungen, bei denen eine Abwasserbehandlung in einer öffentlichen
Anlage nachfolgt, und zwar für Abwasser nichthäuslicher Herkunft
an derAbwasseranfallstelle, wenn keine Abwasservorbehandlung er-
folgt, sonst amAblauf der Abwasservorbehandlungsanlage vor einer
Vermischung mit anderen Betriebsabwässern.

(6) Die Mindestanforderungen der Anlagen 1 und 2 oder die in der Ent-
wässerungsgenehmigung festgelegten Grenzwerte gelten als einge-
halten, wenn die Ergebnisse der letzten fünf vom Zweckverband vor-
genommenen Überprüfungen in vier Fällen den maßgeblichen Wert
nicht überschreiten und kein Ergebnis diesen Wert um mehr als ein-
hundert Prozent übersteigt. Überprüfungen, die länger als drei Jah-
re zurückliegen, bleiben unberücksichtigt.

(7) Die Verdünnung von Abwasser zur Einhaltung der Mindestanforde-
rungen oder der in der Entwässerungsgenehmigung festgelegten Grenz-
werte ist unzulässig.

(8) Der Zweckverband kann in begründeten Fällen für nicht in den An-
lagen 1 und 2 genannte Stoffe Grenzwerte festsetzen sowie abwei-
chend von den Mindestanforderungen höhere Anforderungen an die
Einleitung von Abwasser stellen und in der Entwässerungsgenehmigung
Grenzwerte festlegen.

(9) Der Zweckverband kann im Einzelfall Höchstmengen der Stofffracht
für die Einleitung festsetzen, um eine Erschwerung der Abwasser-
behandlung oder der Verwertung des Klärschlammes zu vermeiden.

(10) Erfordern es Zustand oder Betrieb der öffentlichen Abwasseranla-
gen, kann der Zweckverband anordnen, dass Abwasser nur zu be-
stimmten Zeiten oder nur in bestimmten Höchstmengen innerhalb
eines Zeitraumes eingeleitet werden darf.

(11) Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Abwasserbeseitigung
ist dasWaschen von Kraftfahrzeugen nur erlaubt, wenn die Voraus-
setzungen des § 7 Abs. 13 vorliegen.

(12) Niederschlagswasser von stark verschmutzten Flächen darf nur nach
sachgerechter Vorbehandlung in die öffentlichen Abwasseranlagen ein-
geleitet werden.

(13) Abwasser darf nur über die Grundstücksentwässerungsanlage und
über Anschlusskanäle eingeleitet werden.

(14) In den nach dem Trennverfahren entwässerten Gebieten darf Nie-
derschlagswasser nur in den Kanal für Niederschlagswasser, Schmutz-
wasser nur in den Schmutzwasserkanal eingeleitet werden. Unbe-
lastetes Kühlwasser und Grundwasser dürfen nur in den Nieder-
schlagswasserkanal eingeleitet werden, soweit nicht eine Entwässe-
rungsgenehmigung anderes festlegt. Änderungen und Ausnahmen be-
dürfen einer Entwässerungsgenehmigung.

(15) Gelangen Stoffe nach Absatz 1 (etwa durch Auslaufen von Behältern)
in die öffentlichen Abwasseranlagen, ist der Zweckverband unver-
züglich zu benachrichtigen. 

§ 12 Anschlusskanäle

(1) Jedes Grundstück soll für Schmutz-, Niederschlags- oder Mischwasser
nur je einenAnschlusskanal erhalten. Über Ausnahmen entscheidet
der Zweckverband.

(2) In begründeten Fällen kann der Zweckverband den Anschluss meh-
rerer Grundstücke über einen gemeinsamen Anschlusskanal auf An-
trag zulassen, wenn die Rechte der beteiligten Anschlussnehmer un-
tereinander grundbuchlich oder durch Baulast gesichert sind.

(3) Der Zweckverband bestimmt Lage und lichte Weite der Anschluss-
kanäle. Die Anordnung der Kontrollschächte nach den Absätzen 4
und 6 ist im Einvernehmen mit dem Zweckverband festzulegen.

(4) Der Grundstückseigentümer hat auf seinem Grundstück und auf
seine Kosten zur Unterhaltung von Anschlusskanälen Kontroll-
schächte für die Schmutzwasser- und Niederschlagswasserablei-
tung nach den einschlägigen technischen Vorschriften herzustel-

len oder herstellen zu lassen, wenn die Anschlusskanäle hergestellt
sind. Wenn die Gegebenheiten es erlauben, kann der Zweckver-
band aufAntragAusnahmen zulassen. Bei Anschlusskanälen für Nie-
derschlagswasser mit einem Querschnitt von kleiner als Nennweite
DN 200 (mm) kann auf den Kontrollschacht verzichtet werden.
Kontrollschächte sind von den Grundstückseigentümern auf de-
ren Grundstück unmittelbar an den Grundstücksgrenzen einzu-
bauen und zu unterhalten.

(5) Bei Neuerrichtung von Einrichtungen der öffentlichen Abwasseranlagen
werden die Anschlusskanäle bis zu den Grundstücksgrenzen durch
den Zweckverband oder durch einen vom Zweckverband damit be-
auftragten Unternehmer und auf Kosten des Grundstückseigentü-
mers hergestellt. 

(6) Macht eine Überprüfung bei der Sanierung von Einrichtungen der
öffentlichen Abwasseranlagen dies erforderlich, werden An-
schlusskanäle durch den Zweckverband oder durch einen vom
Zweckverband damit beauftragten Unternehmer und auf Kosten
der Grundstückseigentümer der zu entwässernden Grundstücke
wiederhergestellt. Sind Kontrollschächte zur Unterhaltung der
Anschlusskanäle auf den Grundstücken bisher nicht vorhanden,
haben die Grundstückseigentümer diese nach den einschlägigen
technischen Vorschriften herstellen lassen. Absatz 4 gilt ent-
sprechend.

(7) Erneuerung, Veränderung, Beseitigung, Verschluss oder Öffnung der An-
schlusskanäle werden durch den Zweckverband oder durch einen vom
Zweckverband damit beauftragten Unternehmer und auf Kosten der Grund-
stückseigentümer der zu entwässernden Grundstücke vorgenommen.

§ 13 Abwasservorbehandlungsanlagen

(1) Abwasservorbehandlungsanlagen sind für Einleitungen in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen erforderlich, wenn Stoffe nach § 11 Abs.
2 anfallen.

(2) Abwasservorbehandlungsanlagen sind vom Grundstückseigentümer
der zu entwässernden Grundstücke so zu errichten, zu betreiben und
zu unterhalten, daß die Anforderungen an das Einleiten von Abwasser
insbesondere nach § 7a WHG eingehalten werden. Im übrigen gilt
§ 7 Abs. 1 entsprechend.

(3) Der Zweckverband kann Kontrolleinrichtungen vorschreiben, mit
denen die Wirkung der Abwasservorbehandlungsanlage, die Be-
schaffenheit und Menge des Abwassers festzustellen und dauerhaft
zu überwachen sind. Die Plombierung von Kontroll- und Sicher-
heitseinrichtungen kann angeordnet werden.

(4) Hinter Abwasservorbehandlungsanlagen muss in der Ablaufleitung
ein Probenahmeschacht oder eine Probenahmeeinrichtung vorhan-
den sein.

(5) Lässt sich eine erforderliche Vorbehandlung der Abwässer nicht oder
nicht zu einem festgesetzten Zeitpunkt erreichen, kann der Zweck-
verband die weitere Einleitung in die öffentlichen Abwasseranlagen
untersagen.

Dritter Abschnitt
Bestimmungen für Grundstücke mit abflusslosen 
Sammelgruben, Abwasserbehältern und Kleinkläran-
lagen

§ 14 Eigenkontrolle und Wartung

(1) Sind für abflusslose Sammelgruben, Abwasserbehälter und Klein-
kläranlagen Eigenkontrollen und Wartungen vorgeschrieben, hat der
Grundstückseigentümer auf seine Kosten Eigenkontrollen vorzu-
nehmen und Wartungen von einem Fachkundigen durchführen zu las-
sen.

(2) Die Anforderungen an die Eigenkontrolle und Wartung ergeben sich
aus der bauaufsichtlichen Zulassung sowie

1. bei Direkteinleitung aus Kleinkläranlagen aus der wasserrechtlichen
Erlaubnis oder

2. bei Indirekteinleitung aus Kleinkläranlagen aus der Entwässerungs-
genehmigung.

§ 7Abs. 1 bleibt unberührt. Bestehen nach Satz 1 keine besonderen
Anforderungen an die Eigenkontrolle, so ist mindestens durch re-
gelmäßige Sichtkontrolle oder durch regelmäßige Kontrolle des Füll-
standes festzustellen, ob die Kleinkläranlage nicht offensichtlich un-
dicht ist oder in sonstiger Weise bauliche Mängel aufweist. Festge-
stellte Mängel sind vom Grundstückseigentümer unverzüglich auf sei-
ne Kosten zu beheben.

(3) Für die Eigenkontrolle und Wartung von abflusslosen Sammelgru-
ben und Abwasserbehältern gelten die Bestimmungen des Absatzes
2 Satz 3 und 4 entsprechend.

(4) Werden Anlagen nach Absatz 1 betrieben, hat der Grundstücksei-
gentümer die erforderlichen Unterlagen über nachstehende Sach-
verhalte zu sammeln und wie folgt geordnet aufzubewahren (Be-
triebsbuch):

1. Einbau der Anlage

2. Bei Direkteinleitungen die wasserrechtliche Erlaubnis, sonstige
Zulassung oder wasserrechtliche Entscheidung, bei Indirekt-
einleitungen die Entwässerungsgenehmigung

3. Durchgeführte Eigenkontrollen, insbesondere Datum, festgestellte
Mängel und Betriebsstörungen

4. Durchgeführte Wartungen, insbesondere Wartungsprotokolle des
Fachkundigen

5. Durchgeführte Mängelbeseitigungen

6. Durchgeführte Entsorgungen, insbesondere Datum und Men-
ge

7. Durchgeführte Überwachungen und deren Ergebnisse nach § 15

Das Betriebsbuch ist dem Zweckverband, seinen Beauftragten, dem
Fachkundigen und der Wasserbehörde auf Verlangen vorzulegen. Der
Grundstückseigentümer hat das Betriebsbuch mindestens drei Jahre
nach einer Stilllegung der Anlage aufzubewahren. Bei Eigentümerwechsel
ist das Betriebsbuch dem neuen Eigentümer zu übergeben.

§ 15 Überwachung

(1) Der Zweckverband überwacht Eigenkontrolle und Wartung der An-
lagen nach § 14 Abs. 1 gemäß § 63 Abs. 1 Satz 2 SächsWG.

(2) Die Überwachung wird wie folgt durchgeführt:

1. Bei Kleinkläranlagen, für die die Wartung vorgeschrieben ist, kon-
trolliert der Zweckverband die Wartungsprotokolle. Sie sind vom
Grundstückseigentümer nach jeder Wartung unverzüglich vor-
zulegen. Darüber hinaus kann der Zweckverband Einsicht in das
Betriebsbuch (§ 14 Abs. 4) verlangen. Liegen keine außerge-
wöhnlichen Umstände vor, ist Einsichtnahme höchstens einmal
innerhalb dreier Kalenderjahre zu gewähren, andernfalls kalen-
derjährlich.

2. Bei sonstigen Kleinkläranlagen, abflusslosen Sammelgruben
undAbwasserbehältern kann der Zweckverband Einsicht in das
Betriebsbuch (§ 14 Abs. 4) wie nach Nummer 1 Satz 4 verlan-
gen.

3. Ist Einsicht in das Betriebsbuch zu nehmen, fordert der Zweck-
verband den Grundstückseigentümer zu dessen Übergabe auf.
Die Übergabe hat unverzüglich zu erfolgen. Einen Monat nach
Übergabe ist das Betriebsbuch abzuholen.

4. Der Zweckverband führt Sichtkontrollen der Anlagen durch. Sie
können anlässlich der Entsorgung erfolgen. Liegen außerge-
wöhnliche Umstände vor, kann die Sichtkontrolle auch sonst er-
folgen.

(3) Der Zweckverband teilt dem Grundstückseigentümer die durch-
geführte Überwachung und deren Ergebnis sowie festgestellte
Mängel schriftlich mit. Der Grundstückseigentümer hat diese Mit-
teilung nach der Ordnung des § 14 Abs. 4 unter Nummer 7 zum Be-
triebsbuch zu nehmen.

(4) Festgestellte Mängel hat der Grundstückseigentümer auf seine Ko-
sten innerhalb einer vom Zweckverband gesetzten angemessenen Frist
zu beseitigen und dies unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Bei Di-
rekteinleitungen zeigt der Zweckverband erhebliche Mängel sowie
trotz Fristsetzung nicht beseitigte Mängel der Wasserbehörde an.

§ 16 Anzeigepflicht

(1) Nach der Abnahme (§ 10) hat der Grundstückseigentümer dem Zweck-
verband den Zeitpunkt der Inbetriebnahme von abflusslosen Sam-
melgruben, Abwasserbehältern und Kleinkläranlagen unverzüglich
schriftlich anzuzeigen. Entsprechend ist bei Nachrüstung und Au-
ßerbetriebsetzung zu verfahren.

(2) Für bestehende Anlagen sind dem Zweckverband ihm nicht bekannte
Unterlagen über den Bautyp, bei Direkteinleitung auch die wasser-
rechtliche Erlaubnis, die sonstige Zulassung oder wasserrechtliche
Entscheidung nach Aufforderung vorzulegen.

§ 17 Entsorgung

(1) Die Grundstückseigentümer haben das Recht und die Pflicht, aus ab-
flusslosen Sammelgruben und Abwasserbehältern sämtliche Inhalte,
bei Kleinkläranlagen abgeschiedenen Schwimmschlamm und Bo-
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denschlamm (Klärschlamm) durch den Zweckverband oder durch
dessen Beauftragten entsorgen zu lassen. Die Entsorgung umfasst das
Entnehmen, den Transport und die schadlose Beseitigung der Stof-
fe.

(2) Bei der Entsorgung von Kleinkläranlagen sind zunächst die Schwimm-
schlammdecken aus allen der Absetzung, Ausfaulung oder Schlamm-
speicherung dienenden Kammern zu entfernen. Anschließend ist der
dort abgesetzte Bodenschlamm abzusaugen. Nach der Schlam-
mentnahme hat in der ersten Kammer von Ausfaulgruben ein ver-
mischter Restschlamm von etwa 30 cm Höhe als Impfschlamm zu
verbleiben. Der durch die Entsorgung entstandene verringerte An-
lageninhalt ist vom Grundstückseigentümer auf seine Kosten un-
verzüglich durch Auffüllen mit Wasser auszugleichen.

(3) Die Entsorgung der in Absatz 1 genannten Anlagen ist bei Bedarf vor-
nehmen zu lassen. Bedarf besteht, wenn

1. Ablagerungen auf dem Boden oder im Seitenbereich oder An-
reicherungen an der Oberfläche die Betriebsfähigkeit und Be-
triebssicherheit der Anlage beeinträchtigen oder zu beeinträch-
tigen drohen oder

2. abflusslose Sammelgruben oder Abwasserbehälter bis 50 Zen-
timeter unter dem Zulauf gefüllt sind oder der Füllstand nach
den Nutzungsverhältnissen innerhalb zweier Wochen bis zum Ent-
sorgungszeitpunkt (Absatz 12) anzusteigen droht, so dass Über-
füllung, Einstau in den Zulauf oder ein Überlaufen zu besorgen
ist, oder

3. bei Kleinkläranlagen nach dem Ergebnis der Wartung das für die
Absetzung, Ausfaulung oder Schlammspeicherung dienende
Nutzvolumen der Anlage oder einer dazu dienenden Kammer
bis zur Hälfte mit Bodenschlamm gefüllt ist.

(4) Ungeachtet der Voraussetzungen nach Absatz 3 Satz 2 hat eine Ent-
sorgung vorsorglich jedenfalls einmal kalenderjährlich zu erfolgen.
Für Kleinkläranlagen, bei denen die Schlammspiegelmessung im Rah-
men der vorgeschriebenen regelmäßigen Wartung geschieht, hat eine
solche vorsorgliche Entsorgung jedenfalls im fünften Kalenderjahr
nach der letzten Entsorgung zu erfolgen, wenn dem Zweckverband
die Ergebnisse dieserWartungen vorgelegen haben. Kleinkläranla-
gen, für die eineWartung nicht vorgeschrieben ist, die aber einer jähr-
lichen Wartung mit Schlammspiegelmessung unterzogen und deren
Wartungsergebnisse dem Zweckverband jeweils zugeleitet werden,
sind den vorgenannten Kleinkläranlagen gleichgestellt.

(5) Abwasserbehälter bei fliegenden Bauten (§ 76 SächsBO) mit Sani-
tär- oder Kücheneinrichtungen sind nach Bedarf, mindestens jedoch
einmal täglich zu entsorgen.

(6) Abflusslose Sammelgruben, Abwasserbehälter und Kleinkläranlagen
sind so anzulegen oder aufzustellen,dass das Entsorgungsfahrzeug un-
gehindert anfahren und die Anlagen ohne weiteres entsorgen kann.
Zum Entsorgungszeitpunkt müssen die Entnahmeöffnungen freige-
halten und Abdeckungen ohne weiteres handhabbar sein. Ist eine
Schlauchtrasse nicht vorhanden, hat der Zweckverband dadurch ent-
stehende Schäden an Bepflanzungen oder anderem nicht zu vertre-
ten. Die Bestimmungen der Betriebsanleitung einer Anlage für den
Entsorgungsvorgang zu beachten, ist Sache des Grundstückseigen-
tümers, wenn der Sachverhalt nicht offenkundig ist. Fest installier-
te Entsorgungsleitungen können gefordert werden.

(7) § 11 Abs.1 bis 3 und § 13 gelten sinngemäß.

(8) Der Zweckverband kann die Entsorgung von abflusslosen Sammel-
gruben, Abwasserbehältern und Kleinkläranlagen versagen, wenn der
Inhalt offensichtlich mit Schadstoffen belastet ist.

(9) Die Bestimmungen des Absatzes 1 gelten nur für absaugbare Inhal-
te und nicht für die Beseitigung von festen Gegenständen.

(10) Der Inhalt der in Absatz 1 genannten Anlagen geht mit der Übernahme
in die Entsorgungsfahrzeuge in das Eigentum des Zweckverbandes
oder des mit der Entsorgung Beauftragten über. Sie sind nicht ver-
pflichtet, in ihm nach verlorenen Gegenständen zu suchen. Im In-
halt aufgefundene Gegenstände werden als Fundsachen behandelt.

(11) Treten auf einem Grundstück Krankheitsfälle auf, die nach dem In-
fektionsschutzgesetz dem Gesundheitsamt angezeigt werden müs-
sen, und deren Erreger durch das Abwasser übertragen werden kön-
nen, haben die Grundstückseigentümer das Abwasser vor der Ent-
sorgung desinfizieren zu lassen.

(12) Die Entsorgung der in Absatz 1 genannten Anlagen ist mindestens zwei
Wochen vor dem erforderlichen Zeitpunkt beim Zweckverband zu
beantragen.Der Zweckverband bestimmt einen Entsorgungstermin.
Bei regelmäßig wiederkehrenden Entsorgungen sind Dauervor-
merkungen erforderlich. Der Grundstückseigentümer ist für jeden
Schaden haftbar, der durch Verzögerung oder Unterlassung des An-
trags entsteht.

Vierter Abschnitt
Bestimmungen für Grundstücke
mit Fettabscheideranlagen

§ 18 Eigenkontrolle, Wartung 
und Überprüfung

(1) Der Grundstückseigentümer hat auf seine Kosten die für Fettab-
scheideranlagen vorgeschriebenen Eigenkontrollen und War-
tungen vorzunehmen und die Überprüfungen von einem
Fachkundigen durchführen zu lassen.

(2) Eigenkontrollen sind wöchentlich vorzunehmen. Dabei sind
insbesondere

1. das Volumen des Schlammes im Schlammfang festzustel-
len, er darf höchstens die Hälfte dessen einnehmen, und

2. die Dicke der Fettschicht im Abscheider festzustellen, sie
darf höchstens 160 mm betragen oder das für die Anlage
vorgeschriebene höchstens zulässige Fettspeichervolu-
men erreichen.

Überdies sind grobe Schwimmstoffe an der Schlammfang-
oberfläche zu entfernen.

(3) Fettabscheideranlagen sind jährlich entsprechend den Vorga-
ben des Herstellers im entleerten und gereinigten Zustand zu
warten. Die Wartung umfasst insbesondere

1. die Kontrolle der Innenwandflächen der Abscheideranla-
ge vor allem auf Rissbildung, den Zustand der Innenbe-
schichtung und bei Metallwerkstoffen auf Korrosion so-
wie

2. die Funktionskontrolle etwa vorhandener elektrischer Ein-
richtungen und Installationen.

(4) Zudem sind Fettabscheideranlagen mindestens alle fünf Jah-
re von einem Fachkundigen zu überprüfen. Die Überprüfung
umfasst insbesondere:

1. den baulichen Zustand und die Dichtheit der Anlage
2. den Zustand der Innenbeschichtung
3. den Zustand der Einbauteile
4. den Zustand etwa vorhandener elektrischer Einrichtungen

und Installationen
5. die Einhaltung der Anforderungen der allgemeinen bau-

aufsichtlichen Zulassung der Anlage
6. die Durchführung und Vollständigkeit der Eigenkontrol-

len durch Plausibilität der Aufzeichnungen im Betriebsbuch
(Absatz 6)

7. die Bemessung, Eignung und Leistungsfähigkeit der Anlage
hinsichtlich des Abwasseranfalles

8. die Einhaltung der abwassertechnischen Randbedingungen
9. den Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der Ab-

scheiderinhalte

(5) Festgestellte Mängel sind vom Grundstückseigentümer un-
verzüglich auf seine Kosten zu beheben.

(6) Werden Fettabscheideranlagen betrieben, hat der Grund-
stückseigentümer die erforderlichen Unterlagen über nach-
stehende Sachverhalte zu sammeln und wie folgt geordnet auf-
zubewahren (Betriebsbuch):

1. Bestandsunterlagen mit Betriebs- und Wartungsanleitung
und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

2. Entwässerungsgenehmigung
3. Durchgeführte Eigenkontrollen, insbesondere Datum,

festgestellte Mängel und Betriebsstörungen
4. Durchgeführte Wartungen, insbesondere Datum, festge-

stellte Mängel und Betriebsstörungen
5. Durchgeführte Entleerungen und Entsorgungen, insbe-

sondere Datum und Menge
6. Durchgeführte Überprüfungen, insbesondere Überprü-

fungsprotokolle des Fachkundigen, festgestellte Mängel und
Betriebsstörungen

7. Durchgeführte Mängelbeseitigungen

Das Betriebsbuch ist dem Zweckverband oder seinem Beauf-
tragten auf Verlangen vorzulegen. Der Grundstückseigentü-
mer hat das Betriebsbuch mindestens drei Jahre nach einer Still-
legung der Anlage aufzubewahren. Bei Eigentümerwechsel ist
das Betriebsbuch dem neuen Eigentümer zu übergeben.

§ 19 Anzeigepflicht

(1) Nach der Abnahme (§ 10) hat der Grundstückseigentümer dem
Zweckverband den Zeitpunkt der Inbetriebnahme von Fett-
abscheideranlagen innerhalb eines Monats nach der Inbe-
triebnahme schriftlich anzuzeigen. Entsprechend ist bei einer
Änderung der Anlage und Außerbetriebsetzung zu verfahren.

(2) Für bestehende Anlagen sind dem Zweckverband ihm nicht bekannte
Unterlagen über den Bautyp und die allgemeine bauaufsichtliche Zu-
lassung für die Anlage nach Aufforderung vorzulegen.

§ 20 Entsorgung

(1) Die Grundstückseigentümer haben die Pflicht, den Schlammfang-
undAbscheiderinhalt aus Fettabscheideranlagen durch ein dafür zu-
gelassenes Entsorgungsunternehmen entsorgen zu lassen.

(2) Bei der Entsorgung von Fettabscheideranlagen sind der Schlammfang
und der Abscheider vollständig zu entleeren und zu säubern. Bei der
Säuberung sind auch Verkrustungen und Ablagerungen zu entfernen.
DieAnlage ist bis zum Betriebswasserspiegel mit Wasser aufzufüllen.

(3) Für die Beseitigung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften der
Abfallbeseitigung.

(4) Die Entsorgung soll alle zwei Wochen erfolgen. Sie muss jedoch vor-
genommen werden, wenn Bedarf besteht, mindestens jedoch mo-
natlich. Bedarf besteht, wenn das Volumen des Schlammes im Schlamm-
fang die Hälfte des Schlammfangvolumens erreicht hat oder wenn
die Dicke der Fettschicht im Abscheider 160 mm erreicht hat oder
das für die Anlage vorgeschriebene höchstens zulässige Fettspei-
chervolumen.

(5) Grundstückseigentümer haben die ihnen vom Entsorgungsunter-
nehmen überlassene Durchschrift des Begleitscheines über die Ent-
sorgung für die Dauer von drei Jahren auf dem Grundstück aufzu-
bewahren und auf Verlangen dem Zweckverband vorzulegen.

Fünfter Abschnitt
Bestimmungen für Grundstücke
mit Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen

§ 21 Eigenkontrolle, Wartung 
und Überprüfung

(1) Der Grundstückseigentümer hat auf seine Kosten die für Leicht-
flüssigkeitsabscheideranlagen vorgeschriebenen Eigenkontrollen
und Wartungen vorzunehmen und die Überprüfungen von einem
Fachkundigen durchführen zu lassen.

(2) Eigenkontrollen sind monatlich und nach den einschlägigen tech-
nischen Vorschriften vorzunehmen. Wenn bei der Eigenkontrol-
le ein Anfall außergewöhnlich hoher Mengen an Schlamm oder
Leichtflüssigkeit festgestellt wird, ist das Betriebsgeschehen zu prü-
fen.

(3) Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind halbjährlich zu warten,
erforderlichenfalls im entleerten und gereinigten Zustand.

(4) Zudem sind Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen mindestens alle
fünf Jahre von einem Fachkundigen zu überprüfen. Die Überprüfung
umfasst insbesondere:

1. den baulichen Zustand und die Dichtheit der Anlage
2. den Zustand der Innenbeschichtung
3. den Zustand der Einbauteile
4. den Zustand etwa vorhandener elektrischer Einrichtungen und

Installationen
5. die Tarierung des Schwimmers entsprechend der Dichte der

Leichtflüssigkeit
6. die Einhaltung der Anforderungen der allgemeinen bauauf-

sichtlichen Zulassung der Anlage
7. die Durchführung und Vollständigkeit der Eigenkontrol-

len durch Plausibilität der Aufzeichnungen im Betriebsbuch
(Absatz 6)

8. die Bemessung, Eignung und Leistungsfähigkeit der Anlage hin-
sichtlich des Abwasseranfalles

9. die Einhaltung der abwassertechnischen Randbedingungen
10. den Nachweis der ordnungsgemäßen Entsorgung der Abschei-

derinhalte

(5) Festgestellte Mängel sind vom Grundstückseigentümer unverzüglich
auf seine Kosten zu beheben.

(6) Werden Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen betrieben, hat der
Grundstückseigentümer die erforderlichen Unterlagen über
nachstehende Sachverhalte zu sammeln und wie folgt geordnet auf-
zubewahren (Betriebsbuch):

1. Bestandsunterlagen mit Betriebs- und Wartungsanleitung
und allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung

2. Entwässerungsgenehmigung
3. Durchgeführte Eigenkontrollen, insbesondere Datum, fest-

gestellte Mängel und Betriebsstörungen
4. Durchgeführte Wartungen, insbesondere Datum, festgestell-

te Mängel und Betriebsstörungen
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5. Durchgeführte Entleerungen und Entsorgungen, insbesondere
Datum und Menge

6. Durchgeführte Überprüfungen, insbesondere Überprü-
fungsprotokolle des Fachkundigen, festgestellte Mängel und
Betriebsstörungen

7. Durchgeführte Mängelbeseitigungen

Das Betriebsbuch ist dem Zweckverband oder seinem Beauftragten
aufVerlangen vorzulegen. Der Grundstückseigentümer hat das Be-
triebsbuch mindestens drei Jahre nach einer Stilllegung der An-
lage aufzubewahren. Bei Eigentümerwechsel ist das Betriebsbuch
dem neuen Eigentümer zu übergeben.

§ 22 Anzeigepflicht

(1) Nach der Abnahme (§ 10) hat der Grundstückseigentümer dem
Zweckverband den Zeitpunkt der Inbetriebnahme von Leicht-
flüssigkeitsabscheideranlagen innerhalb eines Monats nach der In-
betriebnahme schriftlich anzuzeigen. Entsprechend ist bei einer
Änderung der Anlage und Außerbetriebsetzung zu verfahren.

(2) Für bestehende Anlagen sind dem Zweckverband ihm nicht be-
kannte Unterlagen über den Bautyp und die allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung für die Anlage nach Aufforderung vorzulegen.

§ 23 Entsorgung

(1) Die Grundstückseigentümer haben die Pflicht, den Schlammfang-
und Abscheiderinhalt aus Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen
durch ein dafür zugelassenes Entsorgungsunternehmen entsorgen
zu lassen.

(2) Bei der Entsorgung von Leichtflüssigkeitsabscheideranlagen sind
der Schlammfang und der Abscheider vollständig zu entleeren und
zu säubern. Die Anlage ist bis zum Betriebswasserspiegel mit Was-
ser aufzufüllen.

(3) Für die Beseitigung der anfallenden Stoffe gelten die Vorschriften
der Abfallbeseitigung.

(4) Die Entsorgung ist vorzunehmen, wenn Bedarf besteht, minde-
stens jedoch alle fünf Jahre. Bedarf besteht, wenn das Volumen des
Schlammes im Schlammfang die Hälfte des Schlammfangvolumens
erreicht hat oder wenn die Speichermenge im Abscheider 80 Pro-
zent dessen Speichervolumens einnimmt.

(5) Grundstückseigentümer haben die ihnen vom Entsorgungsun-
ternehmen überlassene Durchschrift des Begleitscheines über
die Entsorgung für die Dauer von drei Jahren auf dem Grund-
stück aufzubewahren und auf Verlangen dem Zweckverband vor-
zulegen.

Sechster Abschnitt
Gemeinsame Vorschriften

§ 24 Verantwortliche

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümer er-
gebenden Rechte und Pflichten gelten entsprechend für Erb-
bauberechtigte, Nießbraucher und sonst zur Nutzung von Grund-
stücken dinglich Berechtigte, sowie für Verfügungsberechtigte nach
§ 8 des Vermögenszuordnungsgesetzes. Die Rechte und Pflichten
aus § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 4, § 11 Abs. 1 bis 3, § 13 Abs. 1 und §
33 Abs. 2 gelten auch für alle Personen, die die tatsächliche Ge-
walt über die Grundstücke, über Gebäude auf den Grund-
stücken oder über Grundstücks- oder Gebäudeteile ausüben, ins-
besondere für Pächter und Mieter. Mehrere Verpflichtete haften
als Gesamtschuldner.

§ 25 Maßnahmen an den öffentlichen Abwas-
seranlagen

Die öffentlichen Abwasseranlagen dürfen nur von den Bediensteten
und den Beauftragten des Zweckverbandes betreten werden. Eingriffe
in die öffentlichen Abwasseranlagen, insbesondere das Entfernen von
Schachtabdeckungen und Einlaufrosten sowie die Reinigung von An-
schlusskanälen sind nur den Bediensteten und den Beauftragten des
Zweckverbandes gestattet. Ausnahmen bedürfen der schriftlichen Zu-
stimmung des Zweckverbandes.

§ 26 Überwachung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen durch die Eigentümer

(1) Einleiter von Abwasser insbesondere nichthäuslicher Herkunft mit
Inhaltsstoffen nach § 11 Abs. 2 haben nach den einschlägigen Vor-
schriften (wie DIN- und EN-Vorschriften, Bestimmungen allge-
meiner bauaufsichtlicher Zulassungen oder Verwendbarkeits-
nachweise) oder durch eine im Einzelfall vom Zweckverband fest-
zulegende Selbstüberprüfung die Einhaltung der Mindestanfor-
derungen an die Einleitung oder die in der Entwässerungsge-
nehmigung festgelegten Grenzwerte zu überwachen.

(2) Die Bediensteten und die Beauftragten des Zweckverbandes kön-
nen von den Grundstückseigentümern über Zusammensetzung,
Menge und Herkunft in die öffentlichen Abwasseranlagen einge-
leiteten Abwassers Auskunft verlangen.

(3) Soweit in dieser Satzung nichts anderes bestimmt ist, sind über
die Selbstüberprüfung nach Absatz 1 schriftliche Nachweise zu
führen. Diese Nachweise sind drei Jahre lang aufzubewahren und
dem Zweckverband auf dessen Verlangen vorzulegen. Abwas-
seruntersuchungen sind nach den einschlägigen Vorschriften (wie
die Deutschen Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und
Schlammuntersuchung oder DIN- und EN-Vorschriften) durch-
zuführen. Der Zweckverband kann im Einzelfall abweichende Ver-
fahren zulassen.

§ 27 Überwachung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen durch den Zweckverband

(1) Der Betrieb insbesondere von Abwasservorbehandlungsanlagen und
die Einleitung von Abwasser mit die Abwasserbeseitigung störenden
oder gefährlichen Inhaltsstoffen unterliegt der Überwachung
durch den Zweckverband. Zur Überwachung führt der Zweck-
verband Abwasseruntersuchungen sowie Anlagen- und Betriebs-
kontrollen durch, wenn die Verhältnisse dazu Anlass geben. Die
Überwachung wird auf Kosten der Grundstückseigentümer
durchgeführt. Die Grundstückseigentümer haben nach Angaben
des Zweckverbandes auf ihre Kosten Probenahmestellen (etwa
Schächte) einzurichten und zu betreiben. Der Zweckverband be-
stimmt die Stellen für die Entnahme von Abwasserproben, die An-
zahl der Proben, die Entnahmehäufigkeit und die zu messenden
Parameter. 

Der Zweckverband ist berechtigt, auf den an die öffentlichen Ab-
wasseranlagen angeschlossenen Grundstücken Abwasserproben zur
Überprüfung zu nehmen und das Abwasser zu untersuchen oder
die Untersuchung durch damit beauftragte Dritte, insbesondere
durch anerkannte Labors vornehmen zu lassen.

(2) Insbesondere für Grundstücke mit Abwasservorbehandlungsanla-
gen und für Grundstücke, auf denen Abwasser nichthäuslicher Her-
kunft anfällt, ist dem Zweckverband ein mit ihnen vertrauter An-
sprechpartner zu benennen (Betriebsleiter, Geschäftsführer oder
sonstige Beauftragte), wenn dies nicht der Grundstückseigentümer
selbst ist.

§ 28 Abwasseruntersuchungen

(1) Die Parameter und die Häufigkeit der Untersuchung nach § 27 wer-
den unter Berücksichtigung der Untersuchungsergebnisse des Vor-
jahres festgesetzt.

(2) Für die Einstufung der Häufigkeit und des Umfanges der Über-
wachung ist die Gefahrenklasse des Betriebes, die Nichteinhaltung
von Mindestanforderungen nach § 11 Abs. 3 oder die Überschreitung
von in der Entwässerungsgenehmigung festgelegten Grenzwerten
maßgebend. Das für die Einstufung maßgebliche Gefahrenklas-
senverzeichnis ist als Anlage 3 dieser Satzung beigefügt. Die Ein-
stufung ist für ein Kalenderjahr bindend und wird nach Ablauf ei-
nes Jahres von Amts wegen überprüft. Wenn die tatsächlichen Ver-
hältnisse es erlauben, kann der Zweckverband Ausnahmen zulas-
sen.

(3) Werden Mindestanforderungen nach § 11 Abs. 3 oder die in der
Entwässerungsgenehmigung festgelegten Grenzwerte überschrit-
ten, wird eine kostenpflichtige Abwassernachuntersuchung durch-
geführt.

(4) Abwasseruntersuchungen kann der Zweckverband an Dritte ver-
geben.

§ 29 Indirekteinleiter- und Kleinkläranlagen-
kataster

(1) Der Zweckverband führt ein Kataster über die Einleitungen von
Abwasser nichthäuslicher Herkunft in die öffentlichen Abwasser-
anlagen (Indirekteinleiterkataster) und ein Kataster über Klein-
kläranlagen (Kleinkläranlagenkataster).

(2) In das Indirekteinleiterkataster werden insbesondere folgende Da-
ten aufgenommen und fortgeschrieben:

1. Bezeichnung der Grundstücke, auf denen das Abwasser anfällt
2. Name und Anschrift der Grundstückseigentümer und der nach

§ 24 gleichgestellten Personen
3. Name und Anschrift der Ansprechpartner nach § 27 Abs. 2 
4. Art und Beschreibung der Grundstücksentwässerungsanlagen
5. Branchen und Produktionsbereiche
6. Menge des zugeleiteten Abwassers
7. Ergebnisse von Abwasseruntersuchungen
8. In Abwasservorbehandlungsanlagen anfallende Inhaltsstoffe nach

Art, Menge und Zusammensetzung

9. Art von hauptsächlich verwendeten Stoffen (etwa Reini-
gungsmittel), die in das Abwasser gelangen

(3) In das Kleinkläranlagenkataster werden insbesondere folgende Da-
ten aufgenommen und fortgeschrieben:

1. Bezeichnung der Grundstücke, auf denen das Abwasser anfällt
2. Name und Anschrift der Grundstückseigentümer und der nach

§ 24 gleichgestellten Personen
3. Art und Beschreibung der Kleinkläranlagen
4. Allgemeine bauaufsichtliche oder sonstige Zulassungen der Klein-

kläranlagen
5. Wasserrechtliche Erlaubnisse oder Entwässerungsgenehmigungen
6. Anzahl der Nutzer (Einwohnerwerte)
7. Ergebnisse von Wartungen und Abwasseruntersuchungen
8. Entsorgungen
9. Überwachungen nach § 15 und deren Ergebnisse

(4) Die Grundstückseigentümer haben dem Zweckverband jede Aus-
kunft zu erteilen, die für die Kataster nach Absatz 1 erforderlich
ist.

(5) Der Zweckverband hat die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
zu beachten.

§ 30 Gebühren, Kostenerstattungen und Ko-
stentragungspflicht

(1) Nach einer Satzung über die Erhebung von Gebühren und über Ko-
stenerstattungen für die Abwasserbeseitigung sowie über die
Weiterberechnung der Kleineinleiterabgabe (Abwassergebühren-
satzung - AbwGebS) werden erhoben:

1. Benutzungsgebühren für die Bereitstellung und Benutzung der
öffentlichen Abwasseranlagen 

2. Kosten in der tatsächlich entstandenen Höhe für Herstellung,
Erneuerung, Veränderung, Beseitigung, Verschluss oder Öffnung
von Anschlusskanälen

3. eine Abgabe über die Weiterberechnung der Kleineinleiterab-
gabe

(2) Auch soweit dies im einzelnen nicht bestimmt ist, tragen die Grund-
stückseigentümer oder die Verursacher die Kosten der Aufwendungen
für Maßnahmen auf ihren Grundstücken, die nach dieser Satzung
von ihnen zu treffen sind. Mehreren Verpflichteten obliegt dies ge-
samtschuldnerisch.

§ 31 Abwasserbeitrag

Ein Beitrag wird nicht erhoben.

§ 32 Verwaltungskosten

Nach einer Satzung über die Erhebung von Verwaltungskosten für Amts-
handlungen in weisungsfreien Angelegenheiten (Verwaltungskosten-
satzung) werden Verwaltungskosten erhoben für 

1. die Prüfung, Genehmigung und die Abnahme von Grundstücks-
entwässerungsanlagen, für die Befreiung von der Anschluss- und
Benutzungspflicht, 

2. für Anlagen- und Betriebskontrollen und
3. für die Probenahme und die Untersuchung von Abwässern.

§ 33 Haftung

(1) Für Schäden, die durch satzungswidrigen Zustand oder Be-
trieb von Grundstücksentwässerungsanlagen entstehen, haf-
tet der Grundstückseigentümer. Dies gilt insbesondere, wenn
die Benutzungsbedingungen (§ 11) nicht eingehalten werden.
Der Zweckverband ist von Ersatzansprüchen Dritter frei-
zustellen. Mehrere Ersatzpflichtige haften als Gesamt-
schuldner.

(2) Gegen Überschwemmungsschäden als Folge von

1. Rückstau durch Hochwasser, Wolkenbrüche, Frostschäden oder
Schneeschmelze,

2. Betriebsstörungen, wie Ausfall eines Pumpwerkes, 
3. Behinderungen im Abwasserabfluss, etwa bei Kanalbruch

oder Verstopfung oder
4. zeitweiser  Stilllegung, wie bei Reinigungsarbeiten in einem

Sammler oder bei Ausführung von Anschlussarbeiten,

haben die Grundstückseigentümer ihre Grundstücke und baulichen
Anlagen (§ 2 Abs. 1 SächsBO) nach den einschlägigen technischen
Vorschriften (wie DIN- und EN-Vorschriften) selbst zu schützen.

(3) Wer unter Nichtbeachtung der Vorschriften dieser Satzung und ins-
besondere der Benutzungsbedingungen (§ 11) den Verlust der Ver-
minderung der Abwasserabgabe nach den Bestimmungen des Rech-
tes derAbwasserabgabe verursacht, hat dem Zweckverband den hö-
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heren Betrag der Abwasserabgabe zu erstatten. Mehrere Ver-
ursacher haften als Gesamtschuldner.

§ 34 Auskunftspflichten

(1) Erfordert es der Vollzug dieser Satzung, kann der Zweck-
verband von den Grundstückseigentümern und den ihnen
Gleichgestellten auch dann Auskünfte verlangen, wenn dies
in Einzelbestimmungen dieser Satzung nicht geregelt ist.

(2) In allen Fällen, in denen Auskunft verlangt werden kann, kann
der Zweckverband Erhebungsbögen (Fragebögen) ausgeben,
wenn dies die Auskunftserteilung erleichtert und der Sach-
bearbeitung dienlich ist.

(3) Der Zweckverband hat die datenschutzrechtlichen Be-
stimmungen zu beachten.

§ 35 Zutrittsrecht

(1) Soweit dem Zweckverband nach dieser Satzung Überwa-
chungsrechte zustehen, ist den mit der Überwachung be-
auftragten Personen Zutritt zu allen Teilen der Grund-
stücksentwässerungsanlagen zu gewähren. Sie dürfen Woh-
nungen nur mit Einwilligung des Berechtigten, Betriebs- und
Geschäftsräume ohne Einwilligung nur in den Zeiten be-
treten, in denen sie üblicherweise für die jeweilige ge-
schäftliche oder betriebliche Nutzung offen stehen. Grund-
stückseigentümer und Besitzer haben die Überwachung und
die dazu notwendigen Maßnahmen zu dulden, alle erfor-
derlichen Auskünfte zu geben und mitzuwirken, falls die Mit-
wirkung bestimmt ist. Wird die erforderliche Einwilligung
verweigert, ist bei einem dadurch entstehenden Schaden 
§ 33 entsprechend anzuwenden.

(2) Über die Beschränkungen des Absatzes 1 hinaus ist Zutritt
zu gewähren, wenn eine dazu berechtigende Erlaubnis der
Wasserbehörde vorgewiesen wird (§ 140 SächsWG).

§ 36 Zwangsmittel

Trifft der Zweckverband eine Anordnung (Verwaltungsakt) zur
Durchsetzung der Vorschriften dieser Satzung und wird sie nicht
befolgt, werden die Zwangsmittel des Verwaltungsvollstrek-
kungsgesetzes für den Freistaat Sachsen angewendet. § 37 bleibt
unberührt.

§ 37 Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 124 Abs. 1 SächsGemO han-
delt, wer vorsätzlich oder fahrlässig entgegen

1. § 4 Abs. 1, 2 oder 4 der Anschluss- und Benutzungspflicht
zuwiderhandelt,

2. § 7 Abs. 1 bei Indirekteinleitung aus Grundstücksent-
wässerungsanlagen nicht nach den allgemein anerkannten
Regeln derTechnik herstellt oder betreibt oder § 7 Abs.
2 oder 3 nicht beachtet,

3. § 7 Abs. 4 eine Grundstücksentwässerungsanlage nicht
nach den genehmigten Entwässerungsplänen ausführt,

4. § 7 Abs. 5 Grundstücksentwässerungsanlagen nicht her-
stellt, nicht in betriebsfähigem Zustand hält oder nicht
erneuert,

5. § 7 Abs. 6, § 26 Abs. 2 oder § 29 Abs. 4 Bediensteten
oder Beauftragten des Zweckverbandes nicht die er-
forderlichen Auskünfte erteilt,

6. § 7 Abs. 12 Abfallzerkleinerer oder Nassmüllpressan-
lagen zur Einleitung von Stoffen in die öffentlichen Ab-
wasseranlagen einbaut oder betreibt,

7. § 7 Abs. 13 keinen Leichtflüssigkeitsabscheider einbaut,
8. § 7 Abs. 14 keine Dichtheitsprüfung durchführen lässt,
9. § 7 Abs. 16 die Außerbetriebsetzung nicht rechtzeitig

mitteilt,
10. § 7 Abs. 17 nicht ungehindert Zutritt gewährt,
11. § 8 Abs. 1 oder 3 Abwasser ohne Genehmigung des

Zweckverbandes in die öffentlichen Abwasseranlagen
einleitet, Grundstücksentwässerungsanlagen ohne Ge-
nehmigung verändert oder Auflagen der Genehmigung
nicht einhält,

12. § 8 Abs. 7 die Änderungen nicht mitteilt,
13. § 10 Abs. 1 und 2 Grundstücksentwässerungsanlagen

vor der Abnahme in Betrieb nimmt,
14. § 11 Abs. 1 Stoffe einleitet, die nicht eingeleitet wer-

den dürfen,
15. § 11 Abs. 3 die vorgeschriebenen Mindestanforderun-

gen oder die in der Entwässerungsgenehmigung fest-
gelegten Grenzwerte nicht einhält,

16. § 11 Abs. 11 durch das Waschen von Kraftfahrzeugen
auf nicht dazu geeigneten Flächen Abwasser in die öf-
fentlichen Abwasseranlagen einleitet,

17. § 11 Abs. 14 Schmutzwasser, Niederschlagswasser
oder Grundwasser nicht den dafür bestimmten Kanä-
len zuführt, 

18. § 12 Abs. 4 oder 6 keine Kontrollschächte oder Revi-
sionsöffnungen einbauen lässt,

19. § 13 Abs. 1 keine Abwasservorbehandlungsanlage ein-
richtet, obwohl dies angeordnet ist,

20. § 13 Abs. 2 die Abwasservorbehandlungsanlage nicht ent-
sprechend den allgemein anerkannten Regeln der
Technik errichtet, betreibt oder unterhält, oder die An-
forderungen an das Einleiten von Abwasser, insbeson-
dere nach § 7 a WHG nicht einhält,

21. § 13 Abs. 5 Abwasser entgegen einer Anordnung des
Zweckverbandes weiter einleitet,

22. § 14 Abs. 1 oder § 14 Abs. 2 Satz 3 bei Indirekteinlei-
tung die Eigenkontrolle oder Wartung nicht, nicht rich-
tig, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig durchführt
oder durchführen lässt,

23. § 14 Abs. 2 Satz 4, § 14 Abs. 3, § 15 Abs. 4 Satz 1, § 18
Abs. 5 oder § 21 Abs. 5 bei Indirekteinleitung festge-
stellte Mängel nicht unverzüglich behebt oder die An-
zeige nach § 15 Abs. 4 Satz 1 nicht, nicht richtig, nicht
vollständig oder nicht rechtzeitig anzeigt,

24. § 14 Abs. 4, § 18 Absatz 6 oder § 21 Abs. 6 ein Be-
triebsbuch nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht
rechtzeitig anlegt, führt, vorlegt oder übergibt,

25. Anzeigen nach § 16 Abs. 1, § 19 Abs. 1 oder § 22 Abs.
1 nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig vornimmt,

26. § 16 Abs. 2, § 19 Abs. 2 oder § 22 Abs. 2 nach Auffor-
derung die benötigten Unterlagen nicht vorlegt,

27. § 17 Abs. 1 bis 5 die Entsorgung nicht durch den Zweck-
verband oder durch dessen Beauftragte oder nicht recht-
zeitig oder nicht sachgerecht durchführen lässt,

28. § 17 Abs. 12 die Antragspflicht missachtet,
29. § 18 Abs. 1 bis 4 oder § 21 Abs. 1 bis 4 bei Indirekt-

einleitung die Eigenkontrolle, Wartung oder Überprüfung
nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht recht-
zeitig durchführt oder durchführen lässt,

30. § 20 Abs. 1 bis 5 oder § 23 Abs. 1 bis 5 die Entsorgung
nicht, nicht rechtzeitig oder nicht sachgerecht durch-
führen lässt,

31. § 25 ohne dass eine Ausnahme vorliegt, Einrichtungen
der öffentlichen Abwasseranlagen betritt, Eingriffe an
diesen vornimmt oder Reinigungsarbeiten in diesen
durchführt,

32. § 26 Abs. 1 die festgelegte Selbstüberprüfung nicht durch-
führt,

33. § 27 Abs. 1 keine Probenahmestellen einrichtet, obwohl
dies angeordnet ist, oder entgegen

34. § 27 Abs. 2 dem Zweckverband keinen Ansprechpart-
ner benennt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahn-
det werden. 

§ 38 Übergangsregelung

Die vor dem Inkrafttreten dieser Satzung eingeleiteten Ge-
nehmigungsverfahren werden nach den Bestimmungen dieser
Satzung weitergeführt.

§ 39 Ausnahmen

(1) Ausnahmen von den Vorschriften dieser Satzung können zu-
gelassen werden, wenn ihre Anwendung zu einer nicht be-
absichtigten Härte führen würde und öffentliche Interessen
nicht entgegenstehen.

(2) Ausnahmen können unter Auflagen und Bedingungen sowie
befristet oder unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Wi-
derrufs zugelassen werden.

§ 40 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am 1. Januar 2009 in Kraft. Gleichzeitig tritt
die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung (Ab-
wassersatzung - AbwS) vom 18. November 1996 (Amtsblatt des
Landkreises Chemnitzer Land vom 9. Dezember 1996, S. 3),
zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 28. November
2007 (Amtsblatt des Landkreises Chemnitzer Land vom 17. De-
zember 2007, S. 2), außer Kraft.

Niederfrohna, den 2. Oktober 2008

Philipp
Verbandsvorsitzender
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Anlage 1

Mindestanforderungen für die Einleitung von häuslichem Schmutz-
wasser nach § 11 Abs. 4 

AlsAnalyse-, Mess- und Probenahmeverfahren sind die jeweils gültigen Deutschen Ein-
heitsverfahren (DEV), DIN- oder EN-Vorschriften anzuwenden, soweit nicht im Ein-
zelfall abweichende Verfahren zugelassen sind. Die nachfolgend genannten Mindestan-
forderungen dürfen nicht überschritten werden.

Gehalt an Schmutzstoffen,
gemessen als Mindestanforderungen
1. Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB),

ermittelt aus der qualifizierten Stichprobe 150 mg/l
ermittelt aus der 24-Stunden-Mischprobe 100 mg/l

2. Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5),
ermittelt aus der qualifizierten Stichprobe 40 mg/l
ermittelt aus der 24-Stunden-Mischprobe 25 mg/l

Anlage 2

Mindestanforderungen für die Einleitung von nichthäuslichem Ab-
wasser nach § 11 Abs. 5

Als Analyse-, Meß- und Probenahmeverfahren sind die jeweils gültigen Deutschen Ein-
heitsverfahren (DEV), DIN- oder EN-Vorschriften anzuwenden, soweit nicht im Ein-
zelfall abweichende Verfahren zugelassen sind. Die nachfolgend genannten Mindestan-
forderungen dürfen nicht überschritten werden.

Mindestanforderungen
1. Allgemeine Parameter 
1.1 Temperatur (Stichprobe) bis 35° C
1.2 pH-Wert (Stichprobe) 6,5 bis 10

2. Organische Parameter
2.1 Schwerflüchtige lipophile Stoffe,

z.B. Verseifbare Öle, Fette und Fettsäuren 250 mg/l
2.2 Kohlenwasserstoffe, gesamt

a) bis 1 m³ Abwasser pro Tag 50 mg/l
b) über 1 m³ Abwasser pro Tag 20 mg/l

2.3 AOX (Adsorbierbare organische Halogenverbindungen) 1 mg/l
2.4 LHKW, gesamt 

(Summe leichtflüchtige halogenierte Kohlenwasserstoffe), 
z.B. Trichlorethen, Tetrachlorethen, Trichlorethan, 

Dichlormethan, Tetrachlormethan 0,5 mg/l
2.5 BTX

(SummeAromaten Benzol, Toluol, Xylol,  Ethylbenzol, Phenol und Styrol) 0,1 mg/l
2.6 PAK (Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe) 0,05 mg/l

3. Anorganische Parameter
3.1 Anionen:

Sulfat (SO4) 600 mg/l
Fluorid (F) 50 mg/l
Cyanid, leicht freisetzbar (CN) 1,0 mg/l
Cyanid, gesamt (CN) 20 mg/l
Sulfid (S) 2,0 mg/l

3.2 Kationen:
Antimon (Sb) 0,5 mg/l
Arsen (As) 0,5 mg/l
Barium (Ba) 5,0 mg/l
Blei (Pb) 1,0 mg/l
Cadmium (Cd) 0,5 mg/l
Chrom, gesamt (Cr) 1,0 mg/l
Chrom VI (Cr-VI) 0,2 mg/l
Cobalt (Co) 2,0 mg/l
Kupfer (Cu) 1,0 mg/l
Nickel (Ni) 1,0 mg/l
Selen (Se) 1,0 mg/l
Silber (Ag) 0,5 mg/l
Quecksilber (Hg) 0,05 mg/l
Zink (Zn) 5,0 mg/l
Zinn (Sn) 5,0 mg/l

4. Sonstige Parameter
4.1 Stickstoff aus Ammonium und Ammoniak (NH4-N + NH3-N) 200 mg/l
4.2 Phosphorverbindungen (P) 15 mg/l
4.3 Spontan sauerstoffverbrauchende Stoffe, 

z.B. Natriumsulfit, Eisen-(II)-Sulfat, Thiosulfat 100 mg/l

4.4 Farbstoffe Nur in so geringer Konzentration, dass die Abwasserbesei-
tigung nicht beeinträchtigt wird.

4.5 Toxizität Das abzuleitende Abwasser muss so beschaffen sein, dass die
biologischen Vorgänge in den Abwasserbehandlungsanlagen,
die Schlammbeseitigung oder die Schlammverwertung
nicht beeinträchtigt werden.
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Anlage 3

Gefahrenklassenverzeichnis

Gefahren Überwachg. Betriebe
klasse pro Jahr (Liste ist nicht abschließend)

GK 3 8 bis 12 Metallver- oder bearbeitende Betriebe; chemische Betriebe; Elektroindustrie; Abfallbe-
handlungsanlagen; Müllheizkraftwerke; Gerbereien; Lackierereien 

GK 2 4 bis 7 Druckereien; Klischeeanstalten; Kfz-Reparaturbetriebe; Tankstellen; Optiker; Laboratorien;
Glas,Papier- und Gummiverarbeitung; Textilherstellung, -behandlung oder -veredlung; Rei-
nigung und Instandhaltung von Schienenfahrzeugen; Krankenhäuser 

GK 1 2 bis 3 Schlachtereien; Molkereien; Getränkeindustrie; Baufirmen; Baustoffhandel; Gebäudereini-
gung; Speditionen; Omnibus-und Maschinenringwaschhallen; alle Betriebe der Gefahren-
klasse 2 mit sehr geringen Frachten; chemische Reinigungen; Tankstellen; Brennstoffhandel;
Wäschereien

GK 0 0,5 bis 1 Landwirtschaftliche Betriebe; Fotobetriebe; Dentallabore, Friseurbetriebe; Tischlereien; Ma-
lereihandel; Arztpraxen; Apotheken; medizinische Bäder; Kühlhäuser; Großküchen; Restau-
rants; Textilverarbeitung; alle Betriebe der Gefahrenklasse 1 mit sehr geringen Frachten; öf-
fentliche Einrichtungen, sofern sie die Kriterien der GK 1, 2 oder 3 nicht erfüllen

Anlage 4

Liste von Rechtsvorschriften und technischen Vorschriften

Sollten die nachstehenden Rechtsvorschriften oder technischen Vorschriften geändert werden, sind sie in der dann je-
weils geltenden Fassung anzuwenden.
- Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2003

(SächsGVBl. S. 55, ber. 159), zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S.
138,158)

- Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushaltes (Wasserhaushaltsgesetz - WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
19.August 2002 (BGBl. I S. 3245), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 10. Mai 2007 (BGBl. I S. 666,
670)

- Sächsisches Wassergesetz (SächsWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Oktober 2004 (SächsGVBl. 
S.482), zuletzt geändert durch Artikel 65 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 138, 183)

- Verordnung des Sächsischen Staatsministeriums für Umwelt und Landwirtschaft zu den Anforderungen an Kleinkläranlagen
und abflußlose Gruben, über deren Eigenkontrolle und Wartung sowie deren Überwachung (Kleinkläranlagenver-
ordnung) vom 19. Juni 2007 (SächsGVBl. S. 281)

- Sächsisches Kommunalabgabengesetz (SächsKAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. August 2004 (SächsGVBl.
S.418,ber. 2005 S. 306), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 7. November 2007 (SächsGVBl. S. 478, 484)

- Gesetz über Abgaben für das Einleiten von Abwasser in Gewässer (Abwasserabgabengesetz - AbwAG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 18. Januar 2005 (BGBl. I S. 114)

- Sächsisches Ausführungsgesetz zum Abwasserabgabengesetz (SächsAbwAG) als Artikel 42 des Gesetzes vom 5. Mai
2004 (SächsGVBl. S. 148, 167), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18. Juli 2006 (SächsGVBl. S. 387)

- Sächsische Bauordnung (SächsBO) vom 28. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 200), geändert durch Artikel 8 des Gesetzes
vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. S. 102, 112)

- Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten beim Menschen (Infektionsschutzgesetz - IfSG) vom
20.Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2904)

- Verordnung über den Schutz vor Schäden durch ionisierende Strahlen (Strahlenschutzverordnung) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 20. Juli 2001 (BGBl. I S. 1714, ber. 2002 S. 1459), zuletzt geändert durch Artikel 3 § 15
Nr. 1 und 2 des Gesetzes vom 13. Dezember 2007 (BGBl. I S. 2930)

- Verwaltungsverfahrensgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsVwVfG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
10.September2003(SächsGVBl. S. 614), geändert durch Artikel 26 des Gesetzes vom 29. Januar 2008 (SächsGVBl. 
S. 138, 161)

- Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen (SächsVwVG) in der Fassung der Bekanntmachung vom
10. September 2003 (SächsGVBl. S. 614, ber. 913), geändert durch Artikel 25 des Gesetzes vom 29. Januar 2008
(SächsGVBl. S. 138, 160)

Einschlägige technische Vorschriften für Errichtung und Betrieb von Grundstücksentwässerungsanlagen:

- DIN EN 752
Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden

- DIN EN 1253
Abläufe für Gebäude
Teil 1: Anforderungen
Teil 5: Abläufe mit Leichtflüssigkeitssperren

- DIN EN 1610
Verlegung und Prüfung von Abwasserleitungen und -kanälen

- DIN EN 12050
Abwasserhebeanlagen für die Gebäude- und Grundstücksentwässerung - Bau- und Prüfgrundsätze
Teil 1: Fäkalienhebeanlagen
Teil 2: Abwasserhebeanlagen für fäkalienfreies Abwasser
Teil 3: Fäkalienhebeanlagen zur begrenzten Verwendung
Teil 4: Rückflussverhinderer für fäkalienfreies und fäkalienhaltiges Abwasser

- DIN EN 12056
Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
Teil 1: Allgemeine und Ausführungsanforderungen
Teil 2: Schmutzwasseranlagen - Planung und Berechnung
Teil 3: Dachentwässerung - Planung und Berechnung
Teil 4: Abwasserhebeanlagen - Planung und Bemessung
Teil 5: Installation und Prüfung, Anleitung für den Betrieb, Wartung und Gebrauch

- DIN EN 13564
Rückstauverschlüsse für Gebäude
Teil 1: Anforderungen
Teil 2: Prüfverfahren
Teil 3: Güteüberwachung

Ö F F E N T L I C H E  B E K A N N T M AC H U N G E N

- DIN 1986
Entwässerungsanlagen für Gebäude und Grundstücke
Teil 3: Regeln für Betrieb und Wartung
Teil 4: Verwendungsbereiche von Abwasserrohren und -formstücken verschiedener Werkstoffe
Teil 30: Instandhaltung
Teil 100: Zusätzliche Bestimmungen zu DIN EN 752 und DIN EN 12056

- DIN 4060
Rohrverbindungen von Abwasserkanälen und -leitungen mit Elastomerdichtungen - Anforderungen und Prü-
fungen an Rohrverbindungen, die Elastomerdichtungen enthalten

- DIN 4281
Betonfür werkmäßig hergestellte Entwässerungsgegenstände - Herstellung, Anforderungen, Prüfung und Überwachung

- DIN EN 1825
Abscheideranlagen für Fette
Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung
Teil 2: Wahl der Nenngröße, Einbau, Betrieb und Wartung

- DIN 4040
Abscheideranlagen für Fette
Teil 100: Anforderungen an die Anwendung von Abscheideranlagen nach DIN EN 1825-1 und DIN EN 1825-2

- DIN EN 858
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten (z.B. Öl und Benzin)
Teil 1: Bau-, Funktions- und Prüfgrundsätze, Kennzeichnung und Güteüberwachung
Teil 2: Wahl der Nenngröße, Einbau, Betrieb und Wartung

- DIN 1999
Abscheideranlagen für Leichtflüssigkeiten
Teil 100: Anforderungen für die Anwendung von Abscheideranlagen  nach DIN EN 858-1 und DIN EN 858-2

- DIN EN ISO 11143
Zahnärztliche Ausrüstung - Amalgamabscheider

- DIN EN ISO 11144
Zahnärztliche Ausrüstung - Anschlüsse für Versorgungs- und Entsorgungsleitungen

- DIN EN 12566
Kleinkläranlagen für bis zu 50 EW
Teil 1: Werkmäßig hergestellte Faulgruben
Teil 3: Vorgefertigte und/oder vor Ort montierte Anlagen zur Behandlung von häuslichem Schmutzwasser

- DIN 4261
Kleinkläranlagen
Teil 2: Anlagen mit Abwasserbelüftung; Anwendung, Bemessung, Ausführung und Prüfung
Teil 3: Anlagen ohne Abwasserbelüftung, Betrieb und Wartung
Teil 4: Anlagen mit Abwasserbelüftung, Betrieb und Wartung

- DWA-A 201 (Arbeitsblatt Nr. 201 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.)
Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von Abwasserteichanlagen

- DWA-A 262 (Arbeitsblatt Nr. 262 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V.) 
Grundsätze für Bemessung, Bau und Betrieb von Pflanzenkläranlagen mit bepflanzten Bodenfiltern zur biologi-
schen Reinigung kommunalen Abwassers

Anmerkung zu den DIN-Vorschriften:
Treten Verordnungen der Europäischen Union an deren Stelle, gelten diese in ihrer jeweiligen Fassung. Dies gilt auch
für Rechtsvorschriften des Bundes oder des Freistaates Sachsen, die der Umsetzung von Richtlinien der Europäischen
Union in unmittelbar geltendes Recht dienen.
Die genannten technischen Vorschriften können vom Beuth-Verlag GmbH, 10787 Berlin, Burggrafenstraße 6 bezo-
gen werden.
Arbeitsblätter der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) können dort unter
derAnschrift 53773 Hennef, Theodor-Heuss-Allee 17 bezogen werden.
Auskünfte erteilt auch die Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes Frohnbach. Dort kann Einsicht in die erwähnten
technischen Vorschriften genommen werden.

Dem Zweckverband Frohnbach obliegt die öffentliche Aufgabe der Abwasserbeseitigung in seinem Verbandsgebiet.
Verbandsgebiet sind die Gemeindegebiete der Stadt Limbach-Oberfrohna und der Gemeinde Niederfrohna.
Aufgrund von § 58 Abs. 1 des Sächsischen Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (SächsKomZG) in Ver-
bindung mit § 88 Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen (SächsGemO) hat die Verbands-
versammlung des Zweckverbandes Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna am 1. Oktober 2008 die Jah-
resrechnung für das Haushaltsjahr 2007 festgestellt.
Die Jahresrechnung mit Rechenschaftsbericht liegt gemäß § 88 Abs. 4 SächsGemO in der Zeit vom 27. Ok-
tober 2008 bis einschließlich 7. November 2008 in der Verbandsgeschäftsstelle des Zweckverbandes Frohn-
bach in Niederfrohna, Limbacher Straße 23 (Telefon 03722 73480), während der üblichen Dienstzeiten zu
jedermanns Einsichtnahme öffentlich aus.

Niederfrohna, den 2. Oktober 2008
Zweckverband Frohnbach

Philipp
Verbandsvorsitzender

Zweckverband Frohnbach mit Sitz in Limbach-Oberfrohna

Bekanntmachung über die Feststellung der Jahresrechnung für
das Haushaltsjahr 2007 und deren öffentliche Auslegung
Vom 2. Oktober 2008


